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Einleitung

Heinrichs Gruübers Hilfsmaßnahmen D verfolgte .nichtarische’ Christen
während des Nationalsozialismus sind nicht 11UI dem eher kleinen Krels der
Kirchenhistoriker, sondern auch der breiten Offentlichkeit bekannt Fur
seıinen Eınsatz Thielt der Berliner Probst und Bevollmächtigte der JC} bei der
Regjierung der E  z ach 1945 zahlreiche 1N- und ausländische rungenun
Auszeichnungen. Ende 1938 hatte Grüber (1891-1975) zunächst In der
Oranienburger Strale, spater In der Stralße der Stechbahn!’ In Berlin eıne
Hilifsstelle iür rassisch verfolgte Christen eingerichtet, die mıt ber
regionalen Zweigstellen 1m Reichsgebiet mannigfaltige nter-
stutzung In Form VO  — Auswanderer- und Rechtsberatung, Stellenvermittlung
USW. leistete.‘

Zwischen 17006 un 2000 ihrer ‚Rassezugehörigkeıt’ VO NS-
Regime verlfolgte Menschen konnten ach spateren Schatzungen mıt des
Uuros Pfarrer Gruüber’ das Deutsche Reich verlassen un dem sicheren Tod
In den nationalsozialistischen Vernichtungslagern entgehen. nde 1940
wurde Gruüber VO  - der Gestapo verhaltet un zunächst In das Konzentratilons-
ager Sachsenhausen, spater In das Konzentrationslager Dachau überstellt, aus

dem eTrTSsti 1m Juniı 1943 wieder entlassen wurde.
Zum Zeitpunkt seiner Verhaltung versah Gruüuber eiıne Pfarrstelle In Berlin-

Kaulsdorf, die 1mM Februar 1934 ach eftigen gemeindeinternen ANIS-
einandersetzungen mıt den Deutschen Christen übernommen hatte.“ Vor

Hartmut udwIig, Dıe pfer un dem Rad verbinden. VOT- un Entstehungsge-
schichte, Arbeit un: Mitarbeit des ‚Buro Pfarrer ruber Berlin, Humboldt-Universitat,
Diss. B, 1988, 274 {f; Jochen-Christoph Kaiser, Protestantismus, Diakonie un! „Juden-
Trage“ 3-1 iın VIZ 37.1989, 673—714,

Dieter inkler, Heinrich Gruüber Protestierender CArıst Berlin-Kaulsdorif
(  %; Berlin 1993, 24171
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seiINerTr Beruflung arbeitete rund sechseinhalb Jahre VOIN Dezember 19726 his
Z Juli 1933 evangelischen Erziehungsheim Waldho{i In Templin
(Uckermark), zunächst als Erziehungsleiter, aD pL 1927 dann als Direktor
der Einrichtung. Über diese Tätigkeit Gruübers 1StT bisher wen1g bekannt:; der
folgende Beıltrag l ZU  — Schlielsung dieser biographischen Lücke beitragen
und befasst sich VOL em mıiıt dem ‚Fürsorgeskandal‘ und dem anschlie-
Benden PrOoOzess ehrere Erzieher des OIS, der In den Jahren 41
un: 1937 republikweit großes Au{fsehen erregtie

DIie Erziehungsanstalt Waldhof-Templin
Selt seıiner Gründung als Fürsorgeeinrichtung „für vernachlässigte un
verlassene, sittlich gefährdete und verwahrloste Knaben“ ehörte das
Erziehungsheim Waldhof-Templin ZUTr NNerTen 1SS107. der evangelischen
Kirche. 1854 Wal E als ‚Rettungshaus Templin‘ VO Verein ZUT Erziehung
sittlich verwahrloster Knaben‘ eröflfnet worden. Laufe der Zeıt vergrößerte
sich das Heiım, das 1891 mıi1t Jungen Aaus der ErStCH, sehr bescheidenen
Einrichtung In eın Gebäude muıt andfläche VOL den oren Templins
gCZOSCH WAäIL, uUrc Anbauten un! Erweılıterungen erheblich Seıit führte
CS den amen ‚Waldhof-Templin‘.” DIe Oberleitung des OIS lag ıIn den
Händen eines neunköpfigen Vorstandes, dessen Vorsitz satzungsgemäls der
jeweilige Superintendent des Kirchenkreises Templin führte.* Auch die
übrigen Vorstandsmitglieder Persönlichkeiten dUus Templin und Um-
gebung

Im 19725 erschlienenen andDuc der Nnneren Missıon wurde der Waldhof
als „Sonderanstalt Iuür geist1g abnorme Knaben 1m Alter zwischen sechs Dis S
Jahren  M4 etihrt: In der Praxıs andelte CS sich Del den VO Waldhof{i betreuten
Jugendlichen un! Kindern vornehmlich Fürsorgezöglinge, die das
Landesjugendamt Berlin und der Landesdirektor der Proviınz Brandenburg
dem Waldhof{i überwiesen. In geringerer Zahl schickten auch die Provinzen
Sachsen und Schlesien schwererziehbare Jugendliche. Von den Berliner
Bezirksjugendämtern kamen vereinzelt Kinder und Jugendliche, für die keine
Fürsorgeerziehung angeordnet WAä[l. Da das Landesjugendamt Berlin die
elsten Jugendlichen überwies, bte S In Absprache mıiıt den Provinzialbe-
hörden das Aufsichtsrecht ber die Erziehungsanstalt Aau:  Y Bel den Berliner
Kinder und Jugendlichen andelte sich ach zeitgenÖssischen Beschre!l-
bungen vorrangıg „schwachsinnige Fürsorgezöglinge”, Z} 'eil miıt
„mehr oder minder psychopathische [n Zugeln|  « SOWIE „asozlale uUursorge-
zöglinge mıiıt schweren Umweltschäden“. DiIie Provinzen Brandenburg un!

Festausgabe Z 30jährigen estehen des jetzigen He1ıms. ST A aldhof-
Templin TU un edanken Jg NT VOoO . AUguS P921);

Verfassung der Erziehungs-Anstalt TUr Knaben „Waldhof-Templin“, Templin 1926;
Festschrift Z7U 130 Jubiläum des Waldhofties Templin hg VO.  — Werner
Braune, 0.0., O Berlin
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Sachsen wıesen der Templiner Einrichtung vornehmlich minderjährige
„Schwachsinnige” und „Psychopathen scchwererer un! schwerer A“

Der Waldhof{f verfügte der 20er Jahre bDer 160 Betten un

beschäftigt einen Diakon als Anstaltsleıter SOWI1E drel weıtere Diakone, eli

Erziehungs- un Pflegkräfte und uni technische Angestellte.® Be1l letzteren

aHdeilite Cc5 siıch vornehmlic Landwirte, da der Waldho{ eın umfang-
reichen Agrarbetrieb mıt Ackerbau un! Viehzucht unterhielt. Hıer arbeitete
eın ogroßer el der schulentlassenen Jugendlichen, CI andere eil Trhielt
entweder eine handwerkliche Ausbildung aut dem Waldhof{f oder Wäal In

Lehrstellen In Templin un! Umgebung untergebracht. Dıie och schul-
Hilfsschulepflichtigen Jungen besuchten die anstaltseige

die Leitung des WaldhofsGrübers Vorganger, Diakon us Zietlow,
fast Jahre ang inne un gab S1€ 1. Aprı 1927 1U auf außeren Druck In

C Hände.‘ Als zukünftiger Direktor verfügte Gruüber bel seinem Eintritt ıIn

den Waldhof 1m Dezember 1926 zunächst als Erziehungsleiter allerdings
LU ber eringe praktische Kenntnisse in der Arbeıit mi1t chwach egabten
un verhaltensauffälligen Kindern, die während seiner rund

anderthalbjährigen Tätigkeit als Anstaltsgeistlicher und Leıter zweler TZI1Ee -

hungsheime der Dusselthaler Anstalten ıIn der Rheinprovinz gesammelt hatte
hrungen 1mM Umgang mıiıt schwer-Eıne pädagogische Ausbildung und y{a

erziehbaren schulentlassenen Fursorgezoglingen ehlten ihm völlig.”

Krise 1n der Fürsorgeerziehung
Grüber trat seinen Diıenst 1m Waldhof einer Zeıit als die Jugendiursorge
schon wenıge Jahre ach Inkrafttret eines modernen reformorientierten

INnesetizes für Jugendwohlfahrt (Reichsjugendwohlfahrtsgesetz RIWG
eine tiefe Krise turzte un: die Fürsorgeerziehung sich immer mehr einem

heiß umkämpften politischen Skandalthema entwickelte Im Folgenden

Urteil des Landgerichts Prenzlau VO. 11 ADW, EREV NT. 208

Handbuch der Inneren Miss1on, IL, Statistik der Evangelischen Liebestätigkeit,
Berlin 1925, 194 Seit 1929 der aldhof zudem einen Filialbetrieb ın Carlshorst
bel Fürstenberg/Havel, der jedoch ım MAarTz 1932 verpachtet worden WAal. April 1932

wurde dort eın freiwilliges Arbeitsdienstlager eingerichtet.
1€e€ den Abschnitt dieses Aufsatzes „Rückblick. Dı1e Berufung Gruübers ZU.

Leıiter des Waldho{s“
Grüber eitete Vo Juli 1925 bis Dezember 1926 die Zweiganstalten Alt-Düsselthal

uUun! Zoppenbrück, die mı1t 200 normal- un schwachbegabten Schülern belegt
ZUVOT arbeitete als Gemeindepfarrer 1n Dortmund-Brakel Hıer sich nach

die Kinder- un! Jugendarbeit interessiert, sieheeigenen Angaben besonders für
In Archiv aldhof kte aldhof Direktor unLebenslauf Gruübers (undatiert),

Vorstand bis 1934 (künftig kte Direktor) Grübers Personalakten 1Im Archıv der

Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz SOWI1E seın Nachlass
1mM Geheimen Preußischen Staatsarchiv GStTA) enthalten ı98088 cechr spärliche Angaben
über seine Arbeit In den Düsselthale Anstalten un! 1 aldhof

GBI 1922 .
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sollen Kurz die Struktur der Fürsorgeerziehung ıIn der Weılımarer Republik und
die auft S1E wirkenden Faktoren skizziert werden.

A) In der eimarer epubli War die Fürsorgeerziehung och weıtest-
gehend eın Arbeitsgebiet der beiden grolsen christlichen Konfiessionen und
ihrer Wohlfahrtsverbände Von den insgesamt 776 Erziehungsheimen, die
1926 gezählt wurden, 420 evangelisch, 240 katholisch, acht jüdisch
und LLUI staatlich.® DIe urzeln der modernen Heimerziehung liegen In
den christlichen Rettungshäusern TUr verwalste und verwahrloste Kinder, die

Begınn des Jahrhunderts zuerst 1mM süuddeutschen aum entstanden.
Der bedeutendste Vertreter der genannten Rettungshausbewegung Waäal

Johann Hinrich ichern, der 1833 bei Hamburg das ‚Rauhe Haus als
Rettungsanstalt für gefährdete Kinder und Jugendliche gründete, S1€E ”  [0)
zeitlichen und ewigen Verderben mıt der Kratt des Evangeliums
erretten“ .“  1 Wicherns pädagogisches KOonzept WarTr In manchen Nsatzen
HCU; orlentierte sich aber weitgehend einer restauratıven esellschafts-
ordnung Das Leben 1mMm eitungshaus sollte 1n familienähnlichen Klein-
gruppCH un weitestgehendem Verzicht VO  = wWwang en
Neben dem Familienprinzıp pielte VOI em die Erziehung ZHE Arbeit eiNeEe
zentrale Wichern orientlierte sıch mıt dem Ziel, dem Zögling die
Bedeutung VO  — ‚Zusammenleben‘ un! Arbeıt‘ für die spatere Alltags-
bewältigung ahe bringen, der Lebenswelt des Öglings und TaC
damıit adikal mıt iIrüheren, VOI e aut die „Vermittlung VO  _ ekundar-
tugenden un! Anpassungsbereitschaft“ angelegten Erziehungskonzepten. ‘”
An den bestehenden Gesellschaftsverhältnissen wollte ( 1: aber nıicht ruütteln:
DIie Öglinge ollten „die ‚BCSICHIC rmut und den Stand, TUr den S1E ihrer
Geburt ach VO  > ott bestimmt sSind, annehmen und ehren/1.14 1as
Wichernsche odell bildete das Vorbild IUr zahlreiche Neugründungen VO  —

Rettungshäusern, die weitestgehend ohne staatliche Finanzıerung und
Kontrolle ihre Erziehungsarbeit den gefährdeten und verwahrlosten
Kindern und Jugendlichen wahrnahmen.

Dıe Domminanz der auf religiOöser Grundlage arbeitenden Erziehungsheime
]Je auch mıt dem Preußischen Azesetz betreffend die Unterbringung
verwahrloster Kinder“ VO Marz 1878 und dem Preußischen „Gesetz ber
die Fürsorgeerziehung Minderjähriger“* VO Juli 1900 bestehen Der aa
regelte 1U ZWarl die Einwelsung der straffällig gewordenen un! verwahr-
losten Kinder und Jugendlichen ın die Fürsorgeerziehung PCI Gesetz,
errichtete aber nıcht ausreichend eigene Anstalten, sondern belielßs die orge

Carola Jüllig, Zwischen Rettungshaus un! „Fürsorgehöllen“, In Ursula ROpDper/
Carola Jüllig (Hgg.) Die aCcC der Nächstenliebe Einhundertfüni{zig TE Innere
Missıon un! Diakonie —1 Berlin 1998, 182-191, 183

11 Zitiert nach Jüllig, Zwischen Rettungshaus und „Fürsorgehöllen“ Anm 10),
182

Ausführlich ZUr Wichernschen Pädagogik siehe Bettina Lindmeliler, DIie Pädagogik
des Rauhen Hauses. Zu den Anfängen der Erziehung schwieriger Kinder bel Johann
Hinrich Wichern, Bad Heilbrunn 1998

Lindmeler, Die Pädagogik des Rauhen Hauses (wie Anm L2); 4091
Ingeborg Trolle, Rettungshaus Rauhes Haus, Hamburg 19958,
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HÜT die Erziehung Erstattung der Unterbringungskosten weitestgehend
be1l den bisherigen Einrichtungen. ıne Anpassung der evangelischen
Anstaltsarbeit die mıiıt den gesetzlichen Regelungen verbundene AÄnderung
des bisherigen Zöglingsmaterials fand nicht 1elmenr SEPZIE INa  — 1ın
Abkehr VO den Wichernschen Prinzıplen immer mehr aut harte Straf-
maßnahmen, militärischen T3 und stralii organıslıerten Tagesablau{f 713}

Disziplinıierung der 1U  _ verstärkt eingewlesenen straffälligen Kinder un
Jugendlichen. uch das VO  - Wichern vertretene ONze der Lebenswelt-
orientierung and keine entsprechende Umsetzung. Dıe sich mıiıt der
Industrialisiıerung andelnden Gesellschafts- un! Arbeitsverhältnisse WUrFr-

den In der Erziehungsarbeıit weitgehend ignoriert. ‘ Dıe aufig aus der
industriell gepragten Großstadt stammenden Fürsorgezöglinge usstien In
den teilweise sehr abgelegenen eimen Zn Sicherung der Selbstversorgun
zume1lst In der Landwirtschafit arbeiten un! erhielten 11UI selten eıne
zukunftsweisende Berufsausbildung.

ara äanderte sich auch nıchts HTE das 1922 ach langen Diskussionen
verabschiedete Reichsjugend-Wohlfahrtsgesetz, MIr JIWG, das aufgrun
der schwierigen Haushaltslage erst p 1924 1n reduzierter Form In
Kralit tratl un erstmals die bestehenden gesetzlichen Regelungen aufi dem
Gebilet des Jugendrechts füur galıZ Deutschland einheitlich zusammentasste.
Auch Jetzt sah der aa keine Veranlassung, die Erziehung selbst In die Hand

nehmen, sondern ubDerlıe sS1Ee „unte öffentlicher Aufsicht“ weiterhin den
bestehenden Fürsorgeanstalten. DIiese egelung MUSSTIE jedoch 1m säkularen
aa aut auer Spannungen mıt den konfessionellen Iragern führen
PTE Anstaltserziehung zielte zuallererst auft die Bildung des Öglings
einer christlichen Persönlichkeit‘®, während der Gesetzgeber In JIWG den
weltanschauungsneutralen Anspruc verkündet hatte, „jedes deutsche Kind
hat eIN Recht auf Erziehung ZULr leiblichen, seelischen un! gesellschaftlichen
Tüchtigkeit“.  u 17 Diesen Widerspruch zwischen staatlichem Erziehungsaultrag
und konfessioneller Anstaltserziehung kritisierte VOIL em die politische
Linke S1e betrachtete die Fürsorgeerziehung als eın Feld, auf dem der
grundsätzliche amp die der Kirchen In der Gesellschaft geführt
werden mMusste

B) Darüber hinaus stand die gesamte Fürsorgeerziehung dem
Einfluss der krisenhaften Wirtschaftsentwicklung In der Weılmarer Republik.
DIie 19729 einsetzende Weltwirtschaftskrise den aa einschne!i-
denden Sparmalsnahmen In der Wohlfahrtspülege. Nier der Urc otver-
ordnung verfügten drastischen urzung der Staatszuschüsse für die Fursor-
geerziehung un den sinkenden Pflegesatzen hliıtten sämtliche Erziehungsan-
stalten, In besonderem Malse aber die konfessionellien, da der aa Zeichen

Jüllig, Zwischen Rettungshaus un „Fürsorgehöllen“ Anm 10), 18  x
ilhelm Backhausen/Johannes Steinwachs/Johannes o1gt, Diıie evangelische

Anstaltserziehung mıiıt besonderer Berücksichtigung der Fürsorgeerziehung. Leitfaden
ZUTr Ausbildung VO  — Erziehern In Anstalten für männliche Zöglinge, Hannover 1922,

Michael Häusler, Diıenst Kirche und Volk Dıie Deutsche Diakonenschaft
zwischen beruflicher manzıpatıon un kirchlicher Formierung C199 3-1947), Stuttgart
Berlin öln 1995, 1061
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knapper Kassen zunächst seine eigenen Einrichtungen elegte. ““ Dıie 117

länglichen Finanzmittel wirkten sich nıicht L1UTL aui den Anstaltsalltag, sondern
auch auf die Qualität der Erziehungsarbeit du  Y zahlreiche Erzieher ussten
entlassen, Freizeitangebote eingestellt werden.

C) SC  1e  MC“ wurde die Offentlichkeit IC dramatische Berichte ber
pädagogische Missstände aut die Anstaltserziehung auimerksam. Zunächst
wen1g beachtet kam CS In der zweıten Halfite der 20er Jahre zahnlreichen
Zöglingsrevolten und Misshandlungsskandalen sowohl In den Erziehungs-
anstalten.*? TST 1ITC die 197258 VO  - eier Martın Lampel dem Titel
„Jungen In NOt- publizierte Sammlung VO  — Selbstzeugnissen jugendlicher
Fürsorgezöglinge und mehr och ÜTE sSe1InNn kurz darauf erschienenes
Theaterstück ‚Revolte 1mM Erziehungshaus‘, In dem die Eriahrungsberichte
der Ööglinge dramatisch verarbeitete, gerlieten die Orlalle In das unmittelbare
Blickfeld einer breiteren, interessierten Offentlichkeit egen Lampels
erfolgreiche un heitig diskutierte Veröffentlichungen ber die alltäglichen
Missstände In den Fürsorgeerziehungsanstalten leien die betroffenen Be-
hörden un: VOTL em Burgerhche, konfifessionelle und konservative Parteien
empO Sturm. .“ Dagegen Nufizte die KPD die auigedeckten Revolten und
andale für einen Generalangrilf auft die Fürsorgeerziehung In der VO ihr
bekämpften Weimarer Republik.““ In Fachkreisen WAarT Ila  - sich durchaus
bestehender Defizite ıIn der Anstaltserziehung bewusst. Hıer wurde VOL em
an die unzureichende Ausbildung des Erziehungspersonals un: die wach-
sende Finanznot verwılesen, die die Durchführung der Fürsorgeerziehung
gefährdeten. ınNnen usweg dus der Krise erblickten viele Fachvertreter In der
Aussonderung der ‚unerziehbaren‘ Ööglinge uch Canı Bewahrungsgesetz für
diese wurde 1ın den Fürsorgeverbänden und In der Politik bereits ebhalit
diskutiert.““

Vor dem Hintergrund der reiormpäadagogischen Bestrebungen, die se1t
Begınn des Jahrhunderts das gesamte ildungs- und Erziehungswesen
erfassten und VOL allem die Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes In den
Mittelpunkt stellten“?, richtete sich die Kritik fortschrittlicher Pädagogen VOL

Hausler, „Dienst Kirche un: Volk“ (wıe Anm 17), 108
Detlev Peukert, TENzZeN der SOozlaldisziplinierung. ulfstieg un:! Kriıise der

deutschen Jugendfürsorge 1878 bis 32 oln 1986, MarTrcus Graser, Der
blockierte Wohlfahrtsstaat. Unterschichtjugend und Jugendfürsorge In der Weilmarer
Republik, Göttingen 1995, Sabine Blum-Geenen, Fürsorgeerziehung In der
Rheinprovinz VO.  - 1-1 öln 1997, Claudia Prestel, „Jugend In Not“
Fürsorgeerziehung In deutsch-jüdischer Gesellschaft (1901—-19  E Wıen Köln
Weılımar 2003,

Im Preulßlsischen Landtag kam 26.2.1929 einer Großen Anirage VO  >

NVP, Zentrum, DVP. Wirtschaftspartei und Deutscher Fortschrittspartei N der
ngriffe auf die Fürsorgeerziehung, siehe Preußischer Landtag, Sitzung

400711
21 Blum-Geenen, Fürsorgeerziehung In der Rheinprovinz (wiıe Anm 19), 449

Peukerrt, TeEeNzen der Sozialdisziplinierung wıe Anm 19)
2 Zur Reformpädagogik siehe der Überblick bei olfgang cheibe Die reilorm-

pädagogische ewegungEEine einführende Darstellung, ulr Nachdruck der
CI W. Aufl., Weinheim, ase 1999
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em die och immer dominierende, weitgehend einem traditionell-
autorıtaren orilentierte evangelische Anstaltspädagogik““, obwohl die
Misshandlungen aılch In staatlichen eımen beobachtet wurden. In den
Einrichtungen klagte Lal dagegen Der das schwierige Zöglingsmaterial, das
kaum Chancen für eiıne erfolgreiche Erziehung bot

nter den bekannt gewordenen Fürsorgeskandalen Anfiang der
30er Jahre VOTL em die TOZESSE die Erziehungsanstalten Rickling un
Scheuen republikweites uisehen Im Fall Scheuen, eines Iifenen Land-
erziehungsheimes der Stadt Berlin, WarTr CS 18. Februar 1930 ach

jahrelangen Misshandlungen VO Zöglingen einer Revolte die
Erziehungsmethoden des Anstaltsdirektors gekommen, die dieser mıt ihm
ergebenen Zöghingen unterdrücken suchte. Im Verlaufif der Auseinander-
setzungenN erlitt einer der revoltierenden Ööglinge schwere Misshandlun-
SCH, dass ZWEe1 Wochen späater den Folgen der Verletzungen starb Das

Schwurgericht In üneburg verurteilte den Anstaltsdirektor Junı 1931
Körperverletzung 1mM Amt un! vorsätzlicher Körperverletzung DZWw.

deren Veranlassung un! Duldung In Fallen ZWeEI Jahren Gefängnis. 31

Zöglinge erhielten schwerer Körperverletzung un Körperverletzung
mıiıt tödlichem Ausgang bZzw. Bildung eines ‚.‚bewaffneten Haufens’‘
Gefängnisstrafien zwischen acht Oonaten un vIier Wochen.“

UV! hatte das Schöffengericht 1n Neumunster 26. Apriıl 1930 den
Leıter un! Zwel Erziehungsgehilfen der evangelischen Anstalt ickling, die
dem Landesvereıin für Innere 1SS10N In Schleswig-Holstein gehörte,
Misshandlung VO  . Zöglingen Freiheitsstraien zwischen einem halben un!
vier onaten verurteilt.“®° uch In dem dritten aufsehenerregenden Fursor-

geerziehungsprozess sieben ehemalıge Mitarbeiter des OIS 1mM
Jahr 1932 ging Cc5 die Misshandlung VO Zöglingen.

7u den Vorwürlien, die die Gerichte In ennn Fällen klären
hatten, zählte die Anwendung VO chlaägen als Erziehungsmittel. ZiIe
War die Prügelstrafe für schulentlassene Fürsorgezöglinge ım Zuge der
Modernisierung der Zwangserziehung In der Weımarer Republi fast überall
In Deutschland abgeschafft worden, auch WEeN dies ach Einschätzung
fortschrittlicher PädagogenAder Einstellung der Bevölkerungsmehrheit
entsprach.“‘ In Preußen hatte der Miıniıster für Volkswohlfahr HÄrce Erlass
VO 10. Februar 1923 jedes Schlagen orundsätzlich verboten. Erlaubt Warl

lediglich als eine besondere orm der körperlichen Züchtigung, die
Prozedur, die In vorgeschriebener Weiıise erfolgen hatte.“$

g, Zwischen Rettungshaus un „Fürsorgehöllen“ (wıe Anm 10), E  ©
. Heinrich Webler, Das Berliner Landerziehungsheim 1ın Scheuen, 1n Zentralblatt für

Jugendrecht un:! Jugendwohlfahrt S O62
Heinrich Webler, Die Lehren VO  — Rickling, 1ın Zentralblatt für Jugendrecht un!

Jugendwohlfahrt 23.1931/32, 12157}23 Siehe uch Häusler, „Dienst Kirche un!
Volk“ (wie Anm PE 133

C371 ONdyY, Scheuen Pädagogische un! psychologische Betrachtung ZU Lune-

burger Fürsorgeerziehungsprozess, Berlin 1931,
Der ı1rektor eın durite züchtigen, die Art des Stockes Wal estimm(t, 11UI ıne

gewisse Anzahl Schläge Wal zulässig und 1Ur auf das bekleidete Gesäls
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Miıt dem Erlass VO pri 1926 beschränkte der Minıiıster die Anwendung
der ‚Prozedur‘ dann aul die „allerschwersten Faäalle“ und erklärte S1€e be1l
Mädchen ber Jahren Iür gänzlic unzulässı1ıg. Schließlich erging
25 Jan 1929 die Anordnung, dass „Mädchen gleichviel welchen lters,
Knaben 1m vorschulpflichtigen el SOWI1E 1 und Schuljahr und
schulentlassene männliche Ööglinge nicht körperlich gezüchtigt werden“
durften.“

DIie Stadt Berlin Wal mıiıt eigenen Anordnungen och ber diese inıste-
jellen Forderungen herausgegangen und hatte schon 1921 jegliche orm der

körperlichen Züchtigung In ihren eigenen Anstalten untersagt. Miıt den
Richtlinıien VO 27.Dezember 1927 verpflichtete sS1e schließlich auch die
Privatanstalten, ede körperliche Züchtigung auch Ohrfeigen, chläge aut
den KOopT, Stossen, Ziehen Ohr“ unterlassen. Danach In dem
VO  q Berlin beaufsichtigten Fürsorgeerziehungsheim Waldhof{f Prügelstrafen
Oder andere körperliche Züchtigungen verboten.

Der Fall Waldho{i Templin

In seıinen 196585 erschienen „Ermnerungen aus sieben Jahrzehnten“ erwähnte
Heinrich Grüber den Sensationsprozess sieben FErzieher des OIS
während seıner Zeıt als Direktor der Einrichtung 11UTT Rande Rückblickend
chrieb mehr als dreilßig Jahre ach den Ereignissen In seiner Auto-

biographie:
Ines Tages geriet 1LE Anstalt In den Blickpunkt der OÖffentlichkeit, Zu

chaden unseTrTeIr Tbe1it un!Z chaden DSETEGI Jungen. 1928 pielte INa  —

das Sensationsstück Revolte IM Erziehungshaus VO  a eie Martın Lampel.
Dadurch wurde das Interesse der Öffentlichkeit auft die Erziehungsanstalten
gelenkt, auch aut LHASGEIE TDeI1t, die 11UI dann wirkungsvoll se1InNn konnte, wWEenNnn

I111a1l sS1€E ın er Stille vollzog In der Presse erschienen Artikel, ıIn denen-
ussag! uUuNseIECI Zöglinge zitierte Der Geltungsdrang, der bel unNnseTEINN

kranken Jungen naturgemäls besonders stark WAarT, wurde VO  — Reportern
skrupellos ausgenutzt. SC  1E  IC cah sich die Staatsanwaltschaft CZWUHSCH;
beim zuständigen Landgericht In Prenzlau eın Verfahren Mißbrauchs
der Erziehungsgewalt einzuleiten Wir Test davon überzeugt, dass
dieser Prozels 11UI erweisen konnte, dass das Recht Aaut unsereTr Seıite stand
Deshalb ich einen einfachen Anwalt aus Prenzlau als Verteidigeresie
Als aber der Vertreter der Gegenselte aus$s der Sache eın Politikum machte,
die Jungen UrC geschickte Fangiragen 1ın brachte, die Wahrheit
verdrehen, schien unNnseIEC Sache gul WI1eEe verloren Kurzentschlossen
verpflichtete ich einen Berliner Rechtsanwalt, den ‚Starverteidiger‘ SäcCk, der
die Jungen ebenso geschickt dazu brachte, ihre alschen ussagen

Damıt WarT die körperliche Züchtigung L11UI noch TUr männliche Fürsorgezöglinge
Im er VO  - acht Jahren his ZUT Schulentlassung Iso normalerweise DIS ZU.

Lebensjahr Zulassıg. 1e Zentralblatt fur Jugendrecht un! Jugendwohlfahrt 2114109207

1930, 23
Zitiert nach Urteil 1mM Waldho{f-Prozess VO In ADW, EREV 208
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widerrulien. Der Prozels endete mıt einem Freispruch un! einer öffentlichen
u31Anerkennung HBSGICGI Arbeit.

Grübers knappe Darstellung wird dem Au{fisehen, die das Gerichtsverfahren
damals erregte, 1n keiner €e1Ise gerecht, auch gibt S1€ den tatsächlichen
Prozessausgang nıicht korrekt wieder. Im Folgenden soll e} eine Rekon-
struktion der Ereignisse versucht werden, die 1m Wesentlichen auftf der
Auswertiung der umfangreichen Presseberichterstattung SOWI1E auf den 1m
Archiv des Diakonischen Werkes (ADW) überlieferten Unterlagen un:!
Prozessberichten des Evangelischen Reichserziehungsverbandes EREV
und der och 1im Waldhof{f verwahrten Dokumente beruht.?“

Der ‚Fall Waldhof-Templin‘ wurde ausgelöst lIrc einen Artikel der
kommunistischen Tageszeltung Berlin Morgen Juniı 1931 Ater der
Schlagzeile „Wiır klagen wieder an! Templin CIMn zweıtes Scheuen“ berichtete
das Blatt, dessen Autoren auch etier Martın Lampel zählte?>, aut der
Titelseite ber „beispiellose Misshandlungen“, denen die 1mM christlichen
Erziehungsheim Waldhof untergebrachten Jungen ausgesetzt seılen ach
Zeitungsangaben erhielten die Jungen beım geringsten Grund Prügel und
wurden „qus den lächerlichsten Anlässen  44 eingesperrTt; darüber hinaus
existierten In der Einrichtung drei Strafabteillunge Der Waldho(l, der
Artikel, zeıge sich auch L1UTI be1l oberflächlicher Nachprüfung als eine der
chlimmsten Fürsorgehöllen, In der unmenschliche Prügel das oberste
Erziehungsgesetz seılen Eın ung habe sich „seinen fortgesetzten Ver-

folgungen“” uUrc Selbstmord Dem Landesjugendamt Berlin wart
INall Vertuschungspolitik VOTVL, weil CS schon VOL Wochen eiıne Untersuchungs-
kommıissıon ach Templin geschickt, die Offentlichkeit aber nicht Der die
Ergebnisse informiert habe

Der Beitrag ber die angeblich beispiellosen Misshandlungen 1m Waldhof{f
wurde L1LUTI drei Jage ach der Urteilsverkündung 1m Prozess den Leiter
und zahlreiche Ööglinge des Berliner Landerziehungsheims 1n Scheuen
veröffentlich uch Fall Scheuen dem Landesjugendamt schwere
Unterlassungen vorgeworlfen worden. ITrotz wiederholter Beschwerden Der
die Misshandlung VO Jugendlichen hatte die Berliner Behörde erwlesener-
maßen keine Gegenmaßnahmen ergriffen, sondern die Missstände
vertuschen versucht.?

31 Heinrich TUuDEer, Erinnerungen aus sieben Jahrzehnten, oln Berlin 1968, 731
DIie ten des Landgerichts Prenzlau SOWI1E der Staatsanwaltschaft eım Landge-

T1IC Prenzlau und der Berliner un! brandenburgischen Fürsorgebehörden 7U „Fall
aldhof sind nicht überlieifert.

alther Oschilewsk]1, Zeitungen In Berlin. Im Spiegel der Jahrhunderte, Berlin
1975, 155

Webler, Das Berliner Landerziehungsheim Anm 253, 210
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Rückblick DIie eruflung Grübers SA Leıiter des OIS

Der Waldhof{f stand iragwürdiger Erziehungsmethoden nıicht ZU

ersten Mal 1ın der (Presse)-Kritik. Bereı1ts 1mMm ugust 1926 zunächst die
kommunistische ote Fahne, dann auch die Welt en und andere 1n
Zeiıtungen ber „skandalöse Zustände“ 1im „christlichen“ Erziehungsheim
Waldhof{f berichtet. ”” Man eklagte die angeblich mangelhaften hygienischen
Verhältnisse, die unzureichende arztliche Versorgung der öglinge SOWI1E den
militärischen Erziehungsstil und Prügelstrafen. Über ZWaNnzlg Ööglinge, Dıie
ote Fahne, sSPICHN 1ın etzter Zeıt der schlechten Ost und Behandlung Aus

der Anstalt geflohen.
Auf Drangen des Preußischen Ministeriums für Volkswohlfahrt eitete der

zuständige Oberpräsident darautfhin eINE Untersuchung der Vorwürte eın Dıie
Vernehmung der beiden Jungen, die der Ooltlen Fahne als Informanten gedient
hatten, führte Obermagistratsrat Hermann Nau VO Berliner Landesju-
gendamt. Nau € ZWarl die Beschuldigungen der beiden Jungen für
übertrieben, kam aber aufgrun seıner Recherchen trotzdem dem
Ergebnis, dass die Verhältnisse In der Anstalt den pädagogischen Ansprüchen
einer modernen Fürsorgeerziehung tatsac  1C. nicht genugten. Das Landes-
jugendamt forderte VO Vorstand des OIS darautfhin VOTL em eine
qualitative Verbesserung der Personalsıtuatlion, In CTSIET inıe die Neuein-
stellung eines gee1gneten Erziehungsleiters und weıterer Lehrkräfte Der
Vorstand gng auf diese Forderungen umgehen e1in, warb aber zugleic
Verständnis für die schwierige Siıtuation der Erzieher, die ber keine
geei1gneten Mittel ZUF Zurechtweisung der Jugendlichen verfügten. Auch
bel och unerträglichem etragen, der Vorstand, urie dem Zögling
weder Schlaf och ssen abgezogen Oder mehr Arbeit als anderen
zugemutet werden.?®

Wie angekündigt bemuhte sich der Vorstand umgehen!
pädagogisches Personal. Durch persönliche Vermittlung”‘ VO  E Pastor Her-
Ianl Beutel, dem damaligen Direktor des REY, tirat Heinrich Grüber
.Dezember 1926 als Erziehungsleiter In den Waldhof{f eın und übernahm
1. April 192 7/ dessen Leıtung Darüber hinaus tellte der aldhof-Vorstan
einen Hilfsschullehrer und einen staatlich geprüften Krankenpfleger eın Dıe
Wohlfahrtsbehörden betrachteten ihre. Forderungen damıt Aals rfüllt und
sahen keine Notwendigkeit, „weıteres VOINl Aufsichtswegen veranlassen“.  u 3

35 DIie ote ne VO 20.8.1926 Welt Abend VO 23.8.1926; Bergische
Arbeiterstimme VO T

Waldho{f-Vorstand Landesjugendamt VO 1n StA Rep 77B
NT: 22353 BL 1785

Waldhof-Vorstan: EV. Oberkirchenrat VO 27::09.7926; In Archiv aldhof
kte 1rektTtor.

Oberpräsident Miniıster für Volkswohlfahrt VO 1n STA Kep
77B N: 2235 BI 183
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Reaktionen auf den ‚Waldho{f-Skandal‘

Anders Aie 1mM Jahr 1926 verlor die kommunistische Presse unf Jahre spater
allerdings nicht rasch ihr Interesse den Vorgangen 1mM Waldhof Zu sehr

S1E die Fürsorgeerziehung inzwischen einem zentralen Thema In
ihrem publizistischen amp die verhasste Weılmarer Republi
emacht. Nur einen Jag ach dem Aufimacher auft der Titelseite SC Berlıin

Morgen Junı 1931 die Meldung nach, das Jugendamt habe auft seINE
Enthüllung des Anstaltsskandals reaglert. ugleic forderte das Blatt
das Eingreiten der Staatsanwaltschaft, weil inr HC die Zeitungsveröffentli-

straibare Handlungen Ohren gekommen selen Am 1. Juli 1931
iragte Berlın Morgen abermals „WOo bleibt der Staatsanwalt“, un eiINe
Woche spater konnte I1la  — ndlich miı1t GeNnugtuung der Leserschaft eröflfnen,
dass die Staatsanwaltschait Prenzlau aufgrun der Zeitungsmeldungen eın
Ermittlungsverfahren eingeleitet habe

Tatsäc  1€ das Berliner Landesjugendamt schon 1m Maı 1931
aufgrun VO  - Beschwerden einzelner Waldhoi-Zöglinge den Direktor der
städtischen Erziehungsanstalt Lindenho(l—, tto Krebs, mıt einer Untersuchung
der Vorwürtlfe beauftragt. Krebs besuchte Juniı 1931 die Einrichtung un
ertigte anschließend einen umfangreichen Bericht”? In dem CI die 1m
Waldhof geltenden pädagogischen Grundsätze als sehr anfechtbar bezeich-
eie Konkret bte Krebs Kritik baulichen Zustand der ‚Besinnungsraume‘
un: der langen Aufenthaltsdauer VO entwichenen Jugendlichen ın den
Strafabteilungen. 1es Ie ebenso IUr pädagogisch unvertretbar wWI1e die
PraxI1s, offensichtlich sinnlose Arbeit als Strafmittel einzusetzen SC  1e  1C
tellte Krebs wörtlich fest. „Dıe Untersuchung hat ergeben, dass 1m Waldhof
geprügelt wird und ZWarl nicht 1L1LULI unerlaubt VO  — Erziehern, sondern auch
VO Erziehungsleiter, VO Hauptlehrer un! VOIN Direktor selbst.“
Durch diese Prügelmethoden wurde se1ıiNer Auffassung ach VOI em die
Erziehung der In Templin gehäulit untergebrachten ‚schwachsinnigen‘,
schulentlassenen Jugendlichen stäTk behindert Da die Einrichtung insgesamt
keinen INATUC auf Krebs machte, vielmehr eher vernachlässigt
aussah, empfahl CI, „das Heım Waldhofif Templin nicht mehr mıt chul-
entlassenen belegen“. DiIie Rücknahme der schulpflichtigen Kindern 1€C

allerdings nicht für erforderlich, da sS1Ee sich seiner Einschätzung ach ın der
Einrichtung ohl üuhlten und keine oder 11UL weniıge Schlaäge erhielten. Das
Erziehungspersonal machte auf Krebs teilweıise einen sehr primıtıven un!
unzureichenden Eindruck un! Wal seiner Auffassung ach der Erziehung VO

schulentlassenen Fürsorgezöglingen nicht gewachsen.
Aul{ seinen Untersuchungsbericht hin beschloss die Berliner Fürsorgebe-

OT Juniı 1931 also och VOTL der ersten Presseveröffentlichung
tatsachüc die kurziristige Rücknahme der schulentlassenen Berliner Jugend-

Der vollständige Untersuchungsbericht liegt nicht VO  < L AF Vossischer Zeitung VO

11.1931 andelte sich eın 24seitiges Protokoll, das Berlin orgen
F1 193] In Auszugen veröffentlichte. Siehe uch Krebs Landesjugendamt VO

In Archiv aldhoft, Prozess aldhof
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lichen AUs dem Waldhof Auch die brandenburgischen Fürsorgebehörden
wurden ach Erhalt des Krebsschen Untersuchungsberichts und der eıtungs-
eldungen aktiıiv Allerdings sa INa 127 ach unangemeldeten
EVISION der Anstalt 111e Landesdirektor IIr Hugo wWar Landesrat
einNO Fink und Erziehungsbeirat Pastor Bredereck, den Direktor des
brandenburgischen Landesjugendheims Strausberg, zunächst keinen

/Z/war telltedringlichen Grund für C111 Entiernung der Fürsorgezöglinge.“”
INa  o hnlich WIC Krebs durchaus Mängel fest, den Zustand der als
„Besinnungsraume“ bezeichneten Arrestzellen die 11UI ber C1IIC „mangel-
hafte Heizmöglichkeit Wınter verlügten Zudem gab Heinrich Gruüber als
Direktor das unberechtigte Züchtigen der Fürsorgezöglinge Urc angestellte
Erzieher Einzelfällen Posıtiv für den Waldhof wirkte sich jedoch die
Tatsache AuUs dass sich die Berliner Fürsorgezöglinge Lags ihren
Abtransport AduUus$s der Erziehungsanstalt gewehrt hatten und den branden-
burgischen Fürsorgebeamten egenüber erklärten lieber Waldhof als
Berliner Erziehungsheimen en Daher plädierten die brandenburg]-
schen Beamten alur zunächst den Erfolg der VO  - Grüber angekündigten
Verbesserungen abzuwarten, und empfahlen El nochmalige UÜberprüfiung
der Anstalt Zeitpunkt

DIie Waldhof kamen Oktober 1931 auch Preußischen
Landtag anlässlich der Forderung der KPD ach „Untersuchung der
Verhältnisse und Zustände den VO  -r den Fürsorgebehörden und Landes-

Jug€ndflmt€rn  DE  6 SA Unterbringung VOIl Minderjährigen benutzten Anstalten
Bereıits dem kommunistischen Fraktionsantrag VO JuliZUT Sprache.“‘

1931 auft Einsetzung Untersuchungsausschusses““ CS

anderem geheißen: ADIeE empörenden Vorgange den Fürsorgeerziehungs-
anstalten und SOg  tien Erziehungs- un! Erholungsheimen (Scheuen,
Gutergotz, Templin, ickling, Betseda Friedland (Schlesien), Berlinchen,
Rastenburg, Struweshoi{ und vielen anderen) en die Öffentlichkeit und
insbesondere die Arbeiterschafit aufs stärkste erregl. In SC1IHNEI Antragsbe-
gründung VOT dem Landtag orı der KPD Abgeordnete Karl Schulz den
Waldhof{f als chrıstlıche Erziehungsanstalt LLLaSSIV 1ese Anstalt gab
schlechtes ssen, mM1  andelte die Kinder, gab schlechte eldung, beleidigte,
beschimpfte und quälte jeder Weise die Jugendlichen. u43 In der sich
anschließenden Aussprache warb die Zentrumsabgeordanete Helene Wessel
für C sachliche Auseinandersetzung mM1L den Problemen der Fursorgeer-
jehung und warti den KOomMUnNIisten „politische Verhetzungen der Jugend-
liıchen VOTL Nachfolgend lehnte auch die SPD Abgeordnete Hedwig Wachen-
eım den KPD ntrag Hınwels auft die bere1its aufgeklärten
die och schwebenden Gerichtsverfahren ab und distanzlerte siıch VO  - der
Arbeitsweilise der Kommuniısten  44 In der anschließenden Abstimmung and

Revisionsbericht VO. 1931 ADW EREV 208
41 Preulßlsischer Landtag, 759 Sıtzung 1931 2235822394

Preußischer Landtag, Wahlperiode Tagung 928/31 Drucksache Nr 74581
7264

43 Preußischer Landtag, a SItzung 1931
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der KPD-Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses nıcht die
erforderliche Mehrheit.

Eröfnung der Voruntersuchung

Nur un Wochen spater Oste die Entscheidung der Staatsanwaltschait
Prenzlau, die Eröfinung einer Voruntersuchung den Direktor un 13
Erzieher des OIS beantragen, einen überregionalen Pressewirbel au  %

Deutschlandweit griffen die Zeıtungen, VOL ein die kommunistischen
Blätter, die Angelegenheit mı1t reißerischen Überschriften WI1eEe „Auspeıt-
schungen Im Heım der nneren 1SS10N  « und „Waldhof{f übertrifft Scheuen“
erneut auf.** Derartige Schlagzeilen, die die gesamte evangelische TZIE-
hungsarbei In Misskredit bringen konnte, forderten ILLEr auch die Reaktion
evangelischer tellen heraus Hıer witterte INa einmal mehr einen ogrund-
sätzlichen Angriff Au die konfessionelle Wohlfahrtspülege. In einer

November O31 veröffentlichten Presseerklärung SetzZtEe sich der REV Als
Dachverband der evangelischen Erziehungsvereine“” die „grobe[n
Entstellungen un Verdrehungen“ HUrec einen Teil der Presse ZUE Wehr. Zu
einer rückhaltslosen Unterstutzung Grubers konnte sich der REV angesichts
der mMassıven Vorwürte 9gallzZ offensic  ich aber nicht entschließen: IHer
Hinwels auf die och ausstehenden staatsanwaltlichen Ermittlungen lehnte
eINne endgültige Stellungnahme ab; gesichert schien ihm Jediglich „dass eın

u 46Vergleich mıt Scheuen In keiner WeIlse ın Betracht kommen annn
Nicht 1L1UI die kommunistische, auch die 1ı1Derale und sozialdemokratische

Presse reaglerte auf diese Erklärung VO evangelischer Selte mıt scharier
Kritik: ach Auffassung des sozialdemokratischen Vorwarfts, der die Zustände
1m Waldhof tür schlimmer als ıIn der inzwischen aufgelösten evangelischen
Anstalt ickling hielt?£ versuchte der REV, „die fürchterlichen organge
ignorleren, vertuschen Oder 7 bestreiten“.  u 48 DIie Vossische Zeitung aus dem
Ullstein-Verlag äaulßerte nicht 11UTL Unverständnis Der die Erkläarung des REV
sondern auch ber die Tatsache, dass Grüber bis ZUrLr Klärung der Vorwürte
nicht suspendiert worden SP1.  G Grüber, der Vorwurti der Voss, se1 bestrebt
SEWESCHI), einen kandal vermeiden un habe nichts die fün{i
Selbstmordversuche VO Jugendlichen HIe  men

uch 1m Ausland berichtete 111la über die Vorfälle Siehe Reichspost, Wien, VO

141409071 Prager TESSE VO Das Neue Wiener Journal iniormierte seine
Leser über den Prozess.

45 Zur Geschichte des EREV siehe York-Herwarrt. V Die Geschichte des

Evangelischen Reichs-Erziehungs-Verbandes EREV). ZUIr Entstehung un Entwicklung
eines diakonischen Fachverbandes, Pisc EV. Theologie, Universita Heidelberg 1997

Zitiert nach Berliner Tageblatt VO

Vorwarts VO Kı O3E
Vorwarts VO 13 pOS]
Vossische Zeiıtung VO TE SE
Vossische Zeıtung VO
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-anz anders reaglerte die deutschnationale Presse WI1e€e Der Lag Adus dem
Scherl-Verlag, der angesichts der kommunistischen Berichterstattung VO  —

„‚Enthüllungen‘ dus$s trüber Qu sprach und ın den Zeitungsangriffen VO  -

1n eın „Kesseltreiben die Fürsorgeerziehung“ sah, „dessen politische
Hintergründe L1UTI Zu durchsicht  44 seien.?

Auch die rechts stehende Deutsche Allgemeine Zeitung verteidigte den
Waldho(l, indem S1€e die Vorwürtfe als stark übertrieben bezeichnete: ESs s€e1
durchaus richtig, dass 1mM Laufie VO  — vier Jahren In der durchschnittlich mıiıt 200
bis 250 Schwererziehbaren elegten Anstalt eiıNne Reihe VO  e Fehlgriffen
vorgekommen se1 iıne gallız andere Frage se1 CS jedoch, ob die allgemeinen
Zustände un die Erziehungsmethoden In diesem eım derartig SEWESCH
se]ıen, dass INa VO  b einem kandal sprechen könne.?*

Das UOrgan des katholischen enNtTrums, Germanı14d, wiegelte Hinwels
auft eine USKuUunNn der „zuständigen Stelle der nNNnNeren 1ss1on“ ebenfalls ab
Diese habe VOT em au die gunstigen Gutachten der zuständigen Fuürsor-
gebehörden In den Provınzen Brandenburg und Sachsen verwılesen, wonach
er sich bel den umstrıttenen Vorfällen T: UB ein1ıge ‚weniıger gravierende
organge‘ gehande habe ”>

anz offensichtlich spaltete der Fall die Presse In ZwWel unterschiedliche
Lager. Nicht L1UTLF die kommunistischen, sondern auch die (sozlal)demo-
kratischen und liberalen Blätter stellten sich ungeachtet der och AduUS$Ss-

stehenden juristischen Beurteilung aut den Standpunkt, 1m Waldhof
herrschten eINn Prügelsystem und unmenschliche Zustände, welche die Innere
1SS107N vertuschen versuchte. Dagegen betrachteten die konfessionellen
und deutschnationalen Zeıtungen die Vorwürte als geringfügig un:
gegenteilige Außerungen als Generalangriff auft das konfessionelle uUrsorge-

nter den wichtigen Berliner Zeıtungen verzichtete lediglich der
nationalsozialistische Angrıiff auf eiıne Stellungnahme. Allerdings hatte das
Blatt schon 1mM Juli 1931 ach den ersten Presseberichten eine „‚Linkshetze“
ausgemacht, die sich VOI en den christichen Charakter des
Templiner Erziehungsheim richten würde.?* Den Wunsch der Berliner
öglinge, auf dem Waldho{i bleiben, wertetie der Angrıff damals als „Fiasko
der sozialdemokratischen Erziehungsmethoden“. eliche erzieherischen
Mafßnahmen die Nationalsozialisten bevorzugten, machte das Blatt ebenfalls
klar „Jeder vernüniftige Mensch weils, dass eine grolse Schar VO  - Jungen, die
In Zwangserziehung gesteckt werden mMuUuUSssen, nicht ohne Prügel erziehen
SiNnd. Von den Erziehern aber forderte INall, dass S1€e sich jeder körperlichen
Züchtigung enthalten hätten. )Das 1st natürlich Wahnsinn. i1Nne
Backpfeife ZUTLXK rechten Zeit annn Wunder wirken.“

Im Preußischen Landtag Nutzte die KPD-Fraktion die Ankündigung der
Voruntersuchung als willkommene Gelegenheit, ihr altes Ziel die Einsetzung
eINES Untersuchungsausschusses 7117 Aufldeckung VO  — Missständen In der

>5 | Der Tag VO 1193
Deutsche Allgemeine Zeıtung VO 111931
(Jermanıla VO I1 PO3]
Der Angriff VO
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„Skandal 1MmM Erziehungsheim“ Heinrich Gruüber un! der Fall Waldhof-Templin

Fürsorgeerziehung auft die Tagesordnung SCTZECI Mer HinweIls auf die
zahlreichen Presseartikel ber den Waldho({ prangerte ihr Abgeordneter Karl
Schulz November 1931 1Im Landtag nicht CTE die dortigen Orlialle als
„systematische Quälereien der Jugendlichen“ d sondern ET ach
Aufzählung zanlreıcher weiılterer Prügelverdacht geratener Anstalten
erneut die Forderung ach eine „gründlichen Untersuchung allgememster Art
ber die Zustände In den Fürsorgeerziehungsanstalten“. ber erkennba-
FG} Aktualität ihrer Forderungen konnte sich die KPD-Fraktion auch diesmal
nıicht mıiıt ihrem ntrag durchsetzen.??

AT Überraschung verschiedener Zeitungen”® verzichtete die Prenzlauer
Staatsanwaltschafit ach Abschluss der Voruntersuchungen 1mM rühjahr 1932
auf die Eröffinung eines Strafverifahrens Grüber als den verantwort-
lichen Anstaltsleiter un beschränkte sich auftf die Anklage VO acht
inzwischen entlassenen Waldhof{f-Erziehern Die kirc  ıchen Auftfsichtsbe-
hörden konnten ber diese Entwicklung LLUT erleichtert se1N, wertete INa  — die
organ: In Kenntnis der Anklageschrift SOWI1E der Berichte des Waldhof{i-
Vorstandes un des brandenburgischen Landesdirektors intern doch „als
ernster Ais CS bisher schien“. egenüber dem brandenburgischen
Konsistorium äaußerte sich der Evangelische Oberkirchenrat al
1932 durchaus kritisch Der Gruübers Verhalten: „Wenn auch dem Leıter Pir.
Grüber strafrechtliche Veriehlungen nicht ZULC act gelegt werden, scheint C}

doch jel versehen en Urc unzureichende Auswahl des Personals,
HIC ungenügende Iur Bekanntgabe und Durchführung der VOr-
schriften ber die Grenzen des Züchtigungsrechts, UTrCcC Unterlassen
energischen Einschreitens pflichtvergessene Erzieher un! dadurch,

u57dass ( selbst nicht das eispie eines vorbildlichen Pädagogen gegeben hat

Der Prozess

Am 51 Mal 19372 wurde das Hauptverfahren sieben rühere Waldhof{i-
Erzieher, darunter auch der Vertreter und chwager des Direktors, 1ULY F., VOIL

der grolisen Stratkammer des Landgerichts Prenzlau eröffnet. DIie Anklage
eINES achten Erziehers Wal och 12 VOL Prozessbeginn fallengelassen
worden. Fünf der sieben Angeklagten wurden beschuldigt, mehrere 1mM
Waldhof untergebrachten Zöglinge körperlich misshandelt un ıIn der
Gesundheit geschädigt aben, Zwel weıteren egte INla  e unzüchtige
Handlungen mıt ihren minderjahrıgen chulern un: Fürsorgezöglingen ZuUur

Aact 1ese zuletzt eNannten Sittlichkeitsvergehen selbst In den
reilserischen Artikeln der kommunistischen Presse bisher LLUT wen1g
thematisiert worden un! spielten auch bei der umfangreichen Prozessbericht-
erstattung L1UTL CI untergeordnete

75 Preußischer Landtag, 262 Sıtzung 1L:4E.IO3S%1; 23032-23036
Berliner Tageblatt VO Welt en! VOoO.
Ev. Oberkirchenrat Konsistorium VO. 25 1n EZA Nr.
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elche Bedeutung dem Verfahren SalızZ offensichtlich VOIN den Prozess-
beteiligten beigemessen wurde, zeigte sich nıicht zuletzt der Auswahl der
beauftragten Rechtsbeistände. Als Prozess-Nebenkläger hatte das Landgericht
Prenzlau den ehemaligen Fürsorgezögling zugelassen, der VO  — dem
Berliner Rechtsanwalt DT. eOorg Löwentha158 vertreten wurde. Löwenthal
WaäarT! bere1its 1mM Scheuen-Prozess als Verteidiger und Nebenkläger der
revoltierenden Zöglingsgruppe auigetreten un: sich dort als scharifer
nkläger der Missstände In der Fürsorgeerziehung profiliert. Nach spateren
Prozessaussagen Ms wurde Löwenthals Honorar iür die Vertretung der
Nebenklage VO der kommunistischen „Wohlfahrtsorganisation“” ote
Deutschlands RHD) gezahlt. Zwar strıtt Löwenthal diese Behauptung VOIL

Gericht ab, nachweislich WarT EF jedoch se1t der 220er Jahre für die RHD als
Anwalt tatıg BEWESCH. 19725 zaählte den e]1 Verteidigern 1mM genannten
Tscheka-Prozess den Leiter un! weıtere Mitglieder des KPD-Nachrich-
tendienstes, der den spektakulärsten Gerichtsverfahren In der eimarer
epubli zaählte 1931 erhielt TUr cEINE juristische Tätigkeit VO  e der RH  w
insgesamt 1900 RM.°°

Löwenthal SCNOSS oflfensichtlich einen ausgezeichneten Ruf AB ES politischer
Strafverteidiger, denn auch der Landesverrates angeklagte erausge-
ber der Monatszeitschriit Das andere Deutschland, FPrıtz uster. un der
Herausgeber der Wochenzeitschriit Die Welthbühne und spatere Friedensnobel-
preisträger, arl VO  - Ossietzky, ählten In den 20er Jahren seinen
Mandanten.®°‘*

Als Verteidiger der sieben angeklagten Irüheren Waldhof-Mitarbeiter
aglerte eher ungeschickt zunächst der Prenzlauer Rechtsanwalt Dr.
Friedrich Schwarzer, der allerdings ab dem uniten Verhandlungstag nter-
stutzung ÜE den Berliner Rechtsanwalt Dr. Alfons Sack Trhielt. Miıt der
Verpfllichtung Sacks trat dem Vertreter der Nebenklage eın 1mM juristischen
Schlagabtausch ebenbürtiger Gegner aus$s dem rechten politischen ager

Sack siıch In der Vergangenheit VOT eIn als Verteidiger VO  s

Rechtsextremisten, Republikleinden und Nationalsozialisten einen Namen

Der 1898 geborene ecOorg Löwenthal Thielt als Jude 1mM Frühjahr 1933 Beruls-
verbot. 1939 wurde ausgebürgert eın welteres Schicksal 1st unbekannt. 1€.
Simone Ladwig-Winters, Anwalt hne eC Das Schicksal jüdischer Rechtsanwiaälte In
Berlin nach 1933, Berlin 1998, PE Auskunft Tau SCHUTE, Landesarchiv Berlin.

Zur Geschichte der RH  w siehe Sabine Hering/Kurt childe (Hgg.) DiIie ote Hilfe
DIie Geschichte der internationalen kommunistischen „Wohlfahrtsorganisation“ un!
ihrer sozlalen Aktivitäten In Deutschland (  ) Opladen 20023 Zum Rechts-
schutz siehe besonders: Carola Tischler, „DIE Gerichtssäle mussen Tribunalen
die Klassenrichter gemacht werden“. DIie RechtsberatungspraxI1s der Oten
Deutschlands, ın ebd., 105130

Geleistete Zahlungen un! eingegangene echnungen der Rechtsanwälte Im re
1931, 17 Berlin, 1501 NT: 20722 B 138140

6 1 Emil Julius Gumbel, „Verrater verfallen der eINneE  H# Opfer-Mörder-Richter
—1 Berlin 1929, 349 I; Heinz-Jurgen Schneider/Erika Schwarz/Josei Schwarz,
DIie Rechtsanwälte der Hilfe Deutschlands Politische Strafverteidiger In der
Weimarer Republik. Geschichte un! Biographien, öln 2002, 205
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„Skandal Erziehungsheim“ Heinrich Grüber un der Fall Waldhof-Templin 61

gemacht.®“ HET vertrat die Mörder VO Reichsaulßenminister Walter Rathenau
VOIL Gericht, ferner einen FememoOrder der ‚Schwarzen Reichswehr‘ SOWI1E den
Chefredakteur des nationalsozialistischen ngriffs, Julius Lippert 1930
junglerte als Verteidiger 1m Prozess die Ulmer Reichswehro{fifiziere,
die verbotene Kontakte Z NSDAP unterhalten hatten; eın Jahr spater
übernahm Sack die Verteidigung VO Angeklagten, die ach antisemitischen
Ausschreitungen 1Im September 1931 1m ‚Kurfürstendamm-Prozess‘ ZUur

Verantwortiung BEZOBCI wurden. Seinen wichtigsten Fall sollte allerdings
erst ach Abschluss des Waldho{-Verfahrens erhalten: 1933 VeLTHAaT Sack den
Vorsitzenden der KPD-Reichstagsfraktion, TNS Torgler, IM Reichstagsbrand-
PTOZC> VOTLI dem Leipziger Reichsgericht. Sack galt diesem Zeitpunkt als
Star-Anwalt mıt en Honorarforderungen. ber seiINeE Motive, die Ver-
teidigung ım Waldho{-Verfahren übernehmen, legen keine ussagen
VOT. uch der Inıtlator der Verpflichtung Sacks bleibt angesichts wider-
sprüchlicher Quellenangaben unklar. Neben der rückblickenden Außerung
Grübers, habe Rechtsanwalt Sack verpflichtet®“, exıistiert eın zeitnaher
Prozessbericht des Vorsitzenden des aldho{f-Vorstandes, Superintendent
Karl Theodor üller, wonach Sack „  urc die DAP- dem Rechtsanwalt
Schwarzer SR Seite gestellt: worden sel, da dieser dem gegnerischen
Rechtsbeistand augenscheinlich nicht gewachsen War.  65 Um welche konkrete
Parteigliederung C5 sich andelte möglicherweise die Urtsgruppe Templin
1els uüller allerdings en Tatsäc  1C. verfügten mehrere Prozessbeteiligte
ber gute Kontakte ZUTr nationalsozialistischen ewegung. SO Wal einer der
angeklagten Waldhof-Erzieher bereı1ts se1ıt 1930 NSDAP-Mitglied, Zzwel
weitere Angeklagte erklärten och 1Im Verlauftf des Jahres 1932 ihren

Alexander Bahar/Wilfried Kugel, Der Reichstagsbrand. Wiıe Geschichte gemacht
wird, Berlin 2001, 678 9 Bernhard Sauer, Schwarze Reichswehr un Fememorde. Eine
Milieustudie ZU Rechtsradikalismus In der Weimarer Republik, Berlin 2004, 222 Anm
581

Dıe Verpflichtung e1Ines bekannten Strafverteidigers WI1e€e Alfons Sack (1887—-1945?)
Wal kein Finzelfall. uch Irüheren Fursorgeprozessen prominente Rechts-
anwalte beteiligt SCWESCNH. Im Fall ickling übertrug der Landesverein tür Innere Mission
In Schleswig-Holstein dem Rechtsanwalt WT Max Alsberg, Berlin, „Deutschlands
bekanntestem Verteidiger“, die Vertretung der Angeklagten, während die kaum weniıiger
bekannten Berliner Rechtsanwiälte Dr. IIN Erich Frey und Hans Litten die Interessen der
Zöglinge wahrnahmen. Siehe WebDbler, Lehren VO  = Rickling Anm 26}; ıR

Grüber, Eriınnerungen (wıe Anm. 3
65 uler EV. Konsistorium VO 361932 In Archiv aldhof, kte Prozess

aldhof Möglicherweise noch weitere Stellen der Verpflichtung aC|
beteiligt, enn Ina Hundinger als Reierentin des EREV erinnerte den Vorsitzenden des
Waldhof-Vorstandes 10.1933 daran, dass der EREV „mıit daran beteiligt
ass Herr Rechtsanwalt Sack als Vertreter der Angeklagten ZUgEZOSCH wurde,
doch wesentlich der verhältnismässıg gunstige Ausgang des Prozesses die
Angeklagten abhing  4M 1e Archiv aldhof, kte Direktor.
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Parteieintritt.°° Auch Rechtsanwalt Sack ITratl schon VOIL Prozessbeginn
Maı 1932 der bei°/
Heinrich Gruber gehörte ach eigener Aussage keiner Parte1ı an trotzdem

sympathisierte er offensichtlich zeitwelse mıiıt der nationalsozialistischen
ewegung. Nach mehreren Quellen aus den Jahren 1932 und 1933
uıunterstutzte die DZWw. ihre Gliederungen VOT dem anuar
1933 miıt „namhaften Geldbeträgen“.  u69 In seıINer Autobiographie machte

ach einem Bericht In der Arbeiterwohlfahrt’ gehörten sechs der sieben
Angeklagten der 1e Walter Friedländer, Waldho{f-Templin, ıIn TDeılter-
wohlfahrt 426-—4532, AA Diese Behauptung wird UrC die Überlieferung 1Im
Bundesarchiv, BDCG n1IC bestätigt.

nge  C hatte Sack bereits 930 ınNe Namensiliste VO  e Personen deponilert, die
nach einer nationalsozialistischen Machtübernahme beseitigen Siehe TNS
erT, eufte sprach ich miıt Tagebücher eines Berliner Pu  1zısten 6—1 hg VO  .

Cecile Lowenthal-Hensel un Arnold Paucker, uttga: 1934 OTA
uch 1mM Bundesarchiv konnten keine Nachweise einer möglichen SDAP-

Mitgliedschaft Grübers ermittelt werden. Der NSDAP-Ortsgruppenleiter 1ın Berlin-
Kaulsdortf behauptete allerdings Y 91935 Gruüber se1 Irüher NSDAP-Mitglie:
SCWESCH,; nach Differenzen mıiıt der Ortsgruppe Templin jedoch ausgeltreten.
1€e inkler, Heinrich Grüber Protestierender TIS (wıie Anm. 2)) em
chrieb Gruber den Landesdirektor der Provınz Brandenburg: „Wenn
ich uch die aulseren Beziehungen der Parteı gelöst habe über die Gründe moöochte
ich mich NAC auslassen, glaube ich doch der CWELUN! ideen- un! willensmälsig
näher stehen, als die Mehrzahl der 1M TE 1933 eingetretenen Mitglieder.“ Siehe
Archiv Waldhof kte 1TrEeKTOT.

chrieb der Leıiter des Arbeitslagers Uckermark, Hauptmann a.D
ury nach seinem 1NIrı In die In einem Beschwerdebrie über Gruübers
Verhalten den Vorsitzenden des aldhof-Vorstandes „Dass meine weltanschauliche
Einstellung, die sich In keiner Weise geänder hat, bel Herrn 1lTrektor Grüber, eın eın
des Nstolses 1St, mich mehr, als ich nach allem, Was Herr Direktor
Grüber bisher wenigstens geäußert hat, annehmen musste, ass WIT darın Dsolut
koniform gingen, bis auf 1ISCIE Auffassung über die Arbeitsdienstbewegung, zumal ich
annehmen musste, ass gerade Herr 1TreKIOr Gruber weltanschaulich der
nächsten stünde; enn mMIr ist bekannt, ass Herr 1lTrektor Grüber namhaite Ge  eträge
der Partel zuwendet. Wenn INa  - nicht annehmen will, ass 1€es dQus Zweckmälßigkeits-
gründen geschieht un das kann ich VO.  - einem evangelischen Piarrer bislang
wenlilgstens nicht annehmen L11USS$ doch wohl AU$S dem Grunde geschehen, ass
mıt den weltanschaulichen sıiıchten der Parte1ı übereinstimmt un sS1E WCI11 uch N1IC
1ITrC olfenen e1IH ber doch wenigstens UrcCc pekunläare Unterstützung unfer-
tutzen Archiv aldhof, Ordner S I uch Mitarbeiter des Waldhof{s, die
nach der Entlassung Grubers den Preußischen Ministerpräsidenten 3A33
schriftlich seine AaNSCINECSSCHNEC berufliche Weiterverwendung aten, verwıiesen
darauf, ass Grüber der VOL dem mehrmals NamhNaite Betrage ZUrr

Verfügung gestellt und seinen Mitarbeitern schon 1931 den INIrTT In die der
die gestattet habe Siehe AD ERHEV 205 Gruber selbst chrieb den
Landesdirektor der Provınz Brandenburg: „Dass ich der nationalsozilalistischen Bewe-
gunNg als olcher Immer POSLELV egenüber gestanden habe, rhellt daraus, ass ich ın
einer Zeıt als manchem noch N1IC der Innn für das dritte eic aufgegangen WAar, die
Fürsorgeerziehung schon 1mM Siınne des dritten Reiches durchführte Ich dari MI1r miıt
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Skandal Erziehungsheim Heinrich Gruber un! der Fall aldhof Templin

Gruüber aus SCIHIECI deutschnationalen un! antirepublikanischen Haltung der
eıma Zeıt keinen Hehl Nach dem Ersten Weltkrieg, aus dem als
Untero{ifizier ange Vizewachtmeisters zurückgekehrt WAaIfl, hatte
Grüber die Deutschnationale Volksparteı unterstutzt und sich als BEDMitglie des Berliner Domkandidatenstiltes Freikorps angeschlossen. ‘”
Nach CISCHEN ussagen verfügte ber gute Kontakte nationalen Kreisen

der Reichshauptstadt Grüber Wal itglie des Berliner Nationalen
VO  e dUus$s antirevolutionarem Impetus gegründeten Vereinigung
national konservatıver Kraäfte die VOI em der ndphase der eimarer
Republi ÜFrC ihre nterstutzung nationalen Einheitsiront L1er

Führung der „negalıven politischen Bedeutung gelangen
sollte8} Zudem ehörte Gruüber der ] Dezember 1931 gegründeten ,Gesell-
schait ZU Studium des Faschismus‘ etztere seizte sich für CII

Zusammengehen eTtr rechtsextremen Kräfte C115 un befasste sıch inhaltliıch
mıt den Ideen un:! praktischen Erfahrungen des italienischen Faschismus

den Möglichkeiten SCHECI Übertragbarkeit auft deutsche Verhältnisse.‘
WIl1e Gruber Waäal auch Alfons Sack itglie des Nationalen Berlin.
1ne persönliche Bekanntschafit der beiden schon VOL dem Waldhof Prozess
beli den allwöchentlichen Veranstaltungen MmMIı1L Vortragen un: eCm  Cn
Abendessen 1ST er nicht auszuschlielsen

Das Medieninteresse der Gerichtsverhandlung WarlL der politischen
Unruhen Berlin angesichts des Rücktritts VO Reichskanzler Heinrich
Bruning, der Bildung Kabinetts der nationalen Konzentration
Tanz VO  ' apen und der uflösung des Reichstags orols Neben den
OTtSaANSasSsSıgenN Blättern dQus Templin un! Prenzlau schickten mehrere C11-

flussreiche Berliner Zeıtungen darunter das demokratische Berliner Tageblatt
die kommunistischen Blätter Berlin Morgen un! Welt en der
deutschnationale 149, die 1Derale Vossische Ze1itung un! der nationalsozlalis-
tische Angriff Sonderkorrespondenten ZUrLC Berichterstattung ach TENZ-
lau Fur den Evangelischen Preßverband un! den REV verfolgte deren

als Verdienst anrechnen die Fürsorgeerziehung un die zusammengebracht
en Ich habe nicht 11UL: das damals be1l der Reichsleitung der HJ befindliche sozlale
Referat E n | ideell un finanziell ich habe uch vielen Menschen aus der

Siehedie der Parte1l 4110 SIOSSC spielen den Weg die Parte1l geebnet
Archiv aldhof kte ırektor

Grüber Erinnerungen (wıe Anm 34} 4A7{{{
y Gerhard Schulz Der „Nationale Iub VO 1919* Berlin Zum politischen Zertall

Gesellschaft, Jahrbuch für Geschichte ittel- un Usteuropas L 1962
207237 (Zıta 214)

Grüber, Ermnerungen Anm 310 861 Laut Mitgliederverzeichnis VO  3 19372
Waäal Grüber Studienmitglied siehe Nr 260 BI 131 un 165

Ausführlich dazu Oliver Gliech ilhelm Faupel Generalstabsoffizier Miılhitaär-
berater Präsiıdent des ero Amerikanischen Instıtuts, Reinhard Liehr/Günther
Maihold/Günter Vollmer (Hgg —— Eın Instıtut un SC1II1 General ilhelm Faupel un das
eTrOo Amerikanische Nsutiu der Zeıt des Nationalsozialismus, Frankifurt/Main 2003
31279 hier

Im Angriff erschien allerdings L1LULI C111 Artikel ZU. Prozessausgang ach Angaben
des Templiner Kreisblatts erreichten die VO Prenzlau täglich als gewöhnliche Briefe
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Referentin, I9 ina Hundinger, das Prozessgeschehen und 1mM Auitrag des
Allgemeinen ursorge- und Erziehungstages AFET), der se1lt 1906 be-
stehenden Dachorganisation VO Einrichtungen der Jugendhilfe In OÖlfentli-
cher und Ireier Trägerschafit, wohnte Egon Behnke, itglie 1m auptaus-
schusses des AFHETI und zugleic. Leiter des Berliner Mosseheims, den etzten
un Verhandlungstagen AI8 Berichterstatter bei Auch eın Vertreter des
Evangelischen Konsistoriums safs als Beobachter 1mM ubDiıkum Zudem

ersten Verhandlungstag oflfensichtlich zwel der Zuhörerbänke aupt-
ATı  a mıiıt Anhängern des Nationalsozialismus Desetzt; arüber hinaus
verliolgte eın PD-Vertrete dus Prenzlau den Prozessbeginn. ””

Berlın Morgen titelte ZU Verhandlungsauftakt: „Schinderhölle Templin
VOIL Gericht“ und brachte ıIn den Innenseliten einen ganzseltigen Prozessbericht
miıt einem Foto der beschuldigten Erzieher und ihrem Verteidiger auft der
Anklagebank.”®° DIie Welt en überschrieb ihren Bericht mıt „Fürsorge-
hölle VO  - Templin Sieben sadistische Frzieher VOL Gericht“. ber nicht L11UTL

die Linkspresse, auch die deutschnationalen Zeitungen Dezogen eindeutig
ellung Nach Auffassung des rechts stehenden Templiner Kreisbhlatts hatte
bereits der Verhandlungstag gezelgl, dass 65 siıch ]1er den amp
Zzweler Weltanschauungen handele „HES geht den e1s christlicher Zucht
und Ordnung, altpreulsischer Disziplin, der ‚WarTr außerlich rauh, aber In
jahrhundertealter Bewährung die Jugend Menschen CIZOSCH hat, die In die
irklichkei DaSscCHL. Demgegenüber die moderne, mMels parteigebundene
Fürsorgeerziehung, die den Erziehern dauernd ıIn den Arm und 11UT eine
außere Resozlialisierung bewirkt Kein Wunder, WCI11) da Revolten und

TW1e Scheuen und Gütergotz gezeıltigt werden.
Im Mittelpunkt des ersten Prozesstages stand die Vernehmung der

Angeklagten ihrer Person und ihrem bisherigen Lebenslauft Daruber
hinaus erhielten S1Ee Gelegenheit, sich den Vorwürifen außern.
SC  IC  1 legte der vorsitzende Richter, Landgerichtsdirektor Max chılles,
den Gang des Verfahrens fest un üundigte den Prozess ach Templin
verlegen, die och 1mM Waldhof{f benindlichen Jugendlichen ıIn ihrer
gewohnten mgebung eiragen können.‘® Den zweıten Verhandlungstag
eröffnete CI dann 1mM Schöffengerichtssaal des Templiner Amtsgerichts mıt

verschickten Reportagen „ausnahmslos ihren Bestimmungsort nicht  M Das VECI-

utete, „dass gewIlsse Kreise, denen einer einseltigen, tendenzilösen und voreinge-
Berichterstattung jegt, bel dem mYysterl10ösen Verschwinden der Briefe ihre

and 1mM Spiel“ hatten.“ Siehe Templiner Kreisblatt VO.
75 Siehe Berichterstattung über den ersten Verhandlungstag, ın ADW, EREV NT. 208

DIie überlieferten Prozessberichte stammen höchstwahrscheinlich VO Ina Hundinger
(  1—2  Y Der Bericht über den ersten Verhandlungstag rag mıit dem iInwels S
„dreı jüdische Vertreter der Berliner Presse“*“ und den „Jüdischen Verteidiger“ eindeutig
antıisemitische Zuge Ina Hundinger WarTr Dere1lts In die
eingetreten, siehe Berlin, BD  C

Berlin Morgen VO

Templiner Kreisblatt VO
Bericht über den ersten Verhandlungstag, In ADW, EREV 208
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„Skandal 1mM Erziehungsheim“ Heinrich Gruber un:! der Fall Waldhof-Templin 65

einer Kritik der bisherigen Prozessberichterstattung. Namentlich führte
die kommunistische Welt en die die Anschuldigungen als Dbere1ts
erwlesene Tatsachen dargeste habe Nach dieser Presseschelte SPETZLE das
Gericht die Vernehmung der Angeklagten IOrt, wobel die Offentlichkeit bel der
Befiragung der Angeklagten, die des Vorwurtis sexueller Strafiftaten VOIL

Gericht standen, ausgeschlossen wurde. Anschliefßend Iral das Gericht In die
eigentliche Vernehmung der geladenen Zeugen eın azu ählten neben den
betroffenen Fürsorgezöglingen VOI em die zuständigen Mitarbeiter der
Berliner un! brandenburgischen Jugendbehörden SOWI1E der Leiter des
OIS Als Sachverständige Zwel Psychiater aus Berlin eladen,
die die Glaubwürdigkeit der Tn  CI Fürsorgezöglinge SOWI1E der
Angeklagten beurteilen sollten.”?

Nach übereinstimmenden ussagen der mehreren Verhandlungstage
als Zeugen Tn  CIM Vertreter des Berliner Landesjugendamtes
se1t nde 1929 Klagen Überschreitung des Züchtigungsrechtes In

grölserem Umfang ber den Waldho{i laut geworden. Einmal der
Direktor auch tatsäc  1C ZzweIl Erziehern gekündigt. DIie Berichte ber
weılteres chlagen brachen jedoch nicht ab dass eine Beamtın des
Landesjugendamtes eine gründliche Untersuchung der orlalle In Templin
vornahm. ufgrun| ihrer Ermittlungen sah INa eıtens des Landes]u-
gendamtes ıIn den untersuchten Fällen keine Überschreitung des Züchti-
gungsrechtes und verzichtete zunächst auf Mafßnahmen. Als weıltere Be-
schwerden, atuıch Der angebliche Handgreiflichkeiten VO Gruber selbst, beim
Landesjugendamt eintrafifen, wurde dieser ZUrr Belehrung Der seine 11L1a11l-

gelnde Vorbildiunktion ach Berlin gebeten: „Wenn der Direktor chlage,
bringe die Erzieherschaft In erWIrrung; denn I1la  — onne nicht
erwarten, dass die Erzieher sich dann zurückhielten. Dadurch verwirrt INa  -

die Menschen.  uES0 Grüber versicherte darauihin mehrfach, dass Schläge
zukünftig nicht mehr vorkommen würden. Als CS 1m April 1931 jedoch PeTNeUtT

einem Zwischenfal kam, wurde der Fall das Wohlfahrtsministeriıum
weitergeleıtet und der Direktor des Erziehungsheims Lindenhof{f miıt einer
Untersuchung beauftragt.

Be1l er Kritik den Verhältnissen 1m Waldhof stand Obermagıstratsrat
Kunauf als Vertreter des Landesjugendamtes gleichwohl aul den Standpunkt,
die Angeklagten hatten nicht AuUus Rohheit Oder Unbarmherzigkeit geschlagen,
vielmehr eın ernstes Erziehungsziel verlolgt und L1UT einen alschen Weg
gewählt. Der Waldho{i arbeitete ach KNauts Feststellungen ach den
Grundsätzen der Wichernschen Pädagogik, wobel wW1e vielerorts uüblich
Anregungen der Reformpädagogik aufigenommen habe Diesen Ideen sSE1 das
Personal jedoch nicht mıt „innerer Freudigkeit un! Wahrhaftigkeit“ gefolgt.
Nau hätte Gruüber ach eigenem Bekunden heber In einem Heim TÜr

ES andelte sich den der Berliner Heil- un! Pflegeanstalt Herzberge tatıgen
Psychiater Dr. Paul Seelig SOWIl1eEe den Oberassistenten Instıitut für gerichtliche Medizin
der Universita CN Dr. Ferdinand Wiethold

Zitiert nach Bericht Hundingers über den dritten Verhandlungstag, ıIn AD EREV
208
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„normale Jungen gebildeter Stände“ esehen. Fur die Arbeit 1m Waldhoi WarT
8 1ach Nauts Einschätzung „nicht leise, ma [fßvoll un beherrscht

eNriaCc wurde der Direktor des OIS den erhobenen Vorwuüurifen
vernommmMmMen In seinen Ausführungen““ machte sich Gruüber für oderne
Erziehungsanschauungen stark un! plädierte Iur die Abschaffung des
kasernenmälßsigen Charakters der Erziehungsanstalten. Seiner Auffassung
ach sollte E keine abgeschlossenen OTE un! Schlaisäle, keinen Abschluss
VO  z der Außenwelt geben, notwendig se1 vielmehr der Kontakt der Öglinge
miı1t der Umwelt, diese auft die praktischen Forderungen des Lebens
ANSCINCSSCI vorzubereiten. DIiese wirklichkeitsnahe Erziehung wollte Grüber
jedoch keinesfalls „verwechselt wılissen mı1t einem sog  ten Lazarettsozla-
lismus, der dem Zögling jeden Wunsch 1ImM Voraus rfülle un! erziehen
ihn verziehe“.  u S3 Gruüuber bezeichnete sıch grundsätzlic als Gegner der
Prügelstrafe, insbesondere In der Form der früher ublıchen Exekution VOT

Ooder Urc den Direktor. Allerdings hatte sich ach eigenen ussagen nicht
mıt ihrem gänzlichen Verbot bfinden können: „Nicht eshalb weil sS1e
gelegentlich bel besonders schweren Veriehlungen anwenden wollte, sondern
weil bel den hemmungslosen Jugendlichen die ihnen möglicherweise
rohende Eventualität für wenigstens eın Hemmungsmittel hielt.“$* Im
eines groben Fehlverhaltens des Öglings Gruüber führte als Beispiele
Quälereien VO  - kleineren Kindern und Tieren 1e eINE „körperliche
Manıiltestation als Ausdruck des Protestes*, se1 S Urc Schütteln, einen
derben T1: oder einen Schlag auf den Bizeps Oder einen Stols mıt dem Knıe
1NSs Gesäls, Tür zulässig.”” Gleichzeıitig betonte jedoch, seine Erzieher ber
das geltende Züchtigungsverbot auigeklart un S1€ angewlesen en, „die
Hände ıIn den osen |ZU|«“Aufif Fragen VO Rechtsanwalt Löwenthal,
die der Auifdeckung VO möglichen Misshandlungen der Ööglinge HFC
Grüber selbst dienen sollten, reaglerte dieser Z7U el mıiıt klarem Wider-
spruch, Z eil auch mı1t Hınwelsen aul seın fehlendes Erinnerungsver-
mögen Nach Jängerer Vernehmung machte Grüber gelegentlich auch VO  —

seinem Recht auf Aussageverweligerung eDTauC
Zu den VO Loewenthal aus dem Ermittlungsverfahren herausgesuchten

Fällen gab (T d 11UTE die erlaubten Bestrafungen angewandt enAuf die

81 Ebd
Zusammengeste aus den Berichten des Templiner Kreisblattes SsSOWwle Ina

Hundingers In AD EREV 208
Templiner Kreisblatt VO.
Ebd Diese Haltung bereits e 10.1928 ın einem Schreiben Ina

Hundinger verireftfen on damals befürchtete Gruüber bei Einführung des generellen
Züchtigungsverbotes einen gänzlichen Disziplinverlust und egründete se1ine orge mıt
den In Berlin gemachten Erfahrungen: .  atsache 1St, ass nach dem Verbot des
Landesjugendamtes, irgendwelche aßnahmen körperlicher Art reifen, die Disziplin
dermaßen gelockert 1St, ass maßgeblichen tellen dieI Fürsorgeerziehung fraglich
geworden 1st. Der Unterzeichnete hat In der Auseinandersetzung mıit dem
Landesjugendamte Berlin immer als wünschenswert bezeichnet, ass die Prügelstrafe
ZW alr der Praxı1ıs beseitigt werde, ber In der Theorie als etztes ittel In der and des
Leıiters bleibe.“ Siehe ADW, EREV 100

85 Templiner Kreisblatt VO
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Besinnungsraume angesprochen erklärte GrüDber, diese dienten vornehnmlıc
dazu, die einer Straitat verdächtigten Jugendlichen sicherzustellen und VO  -

den anderen isolleren. S1e selen erst angelegt worden, als „die
Schwierigkeiten ogrößer wurden“.  u 806

Dıie Vernehmungen der Ööglinge ergaben, dass diese bel Irüheren
Beschwerden un In ihren ussagen während der Voruntersuchung ZU

eil weIılt übertrieben hatten. Zahlreiche Jugendliche nahmen ihre Be-
schuldigungen zurück Oder relativierten G1E FEiıner der Hauptbelastungszeugen
gab 1mM weılteren Verlaut des Verlahrens zunächst einen Falscheid geleistet
eI SO tellte siıch ach Prüfung der Strafbuücher heraus, dass eın Zögling

der angegebenen zehn Wochen lediglich acht Nächte 1mM Besinnungs-
LauUIll verbringen mMuUuUusstie un! tagsüber seine Lehrstelle In der Stadt aufifsuchen
konnte ITrotz der Widerrufe verschiedener ussagen 1€. jedoch eın eil der
Vorwürtle bestehen, die VO  . den Angeklagten In zahlreichen Teil-)Ge-
ständnissen bestatigt wurden.

mmer wieder zeigten siıch 1mM Verhandlungsverlau{f die politische ımen-
S1ION des Prozesses un! die Instrumentalisierung der Fürsorgeerziehung als
Streitfeld zwischen den verschiedenen politischen Lagern. Der Sonderbericht-
erstatter des Berliner Tageblatts, olfgang Bretholz, sprach VO  — einer ProOzess-
Atmosphäre, die LLUTFTF aus der politischen Gesamtsıituation erklären se1l
Bretholz machte einer Einheitsiront zwischen Angeklagten, Gericht un!
Zuhörern aus, die den Erziehungsmethoden VErSaANSCHCI Zeıiten huldigten,
und verwıles auf entsprechende Beifallskundgebungen Aaus dem Zuhorer-
LauIIn der fast ausschliefßlich VO  - Nationalsozialisten besetzt ist  „.87 Auf der
anderen Selite gab der als Nebenkläger auftretende Fürsorgezögling dass
CI kommunistisch organıslert SeI. se1lt eineinhalb Jahren Materlal den
Waldhof zusammenNnTTrage un! sich mıiıt seiINer amm1ung VO  — Missständen
ach seıiner Entlassung die KPD-Fraktion des Preußischen Landtags
ewandt habe.©“ 1ese habe ihm dann den Rechtsanwalt Löwenthal gestelt,
der VO  — der Oien gezahlt wüuürde. uch andere Fürsorgezöglinge
erklärten auf Nachfrage des Verteidigers, sS1Ce seıen VO  3 Kommuniısten aus

Berlin beeinflusst worden.®
Der Vertreter der Nebenklage, Rechtsanwalt Löwenthal, lieferte sich

während der Vernehmungen mehrmals heftige Wortgefechte mıt seinem
nationalsozialistischen Gegenpart, Rechtsanwalt Sack, die teilweise In1ir
seıtigen persönlichen ngriffen endeten. Zudem versuchte Cr Grüber 1mM
Verhör auf seINE politische Bevormundung der Ööglinge festzunageln. Als
Gruber 1m Zeugenstand erwähnte, dass die Fenster der Besinnungsraume
eshalb fest se]ılen, „weil Jugendliche Iruüher VO da aus Ansprachen das
Volk gehalten und OChHNTUuLIe auf Liebknecht un OSa Luxemburg-
bracht hätten“, reaglerte Löwenthal mıt dem Hinwels aufi den ekannt starken

Bericht über den sechsten Verhandlungstag, ın ADW, EREV 208
olfgang TetNOIZ, Eın unpolitischer Prozess“, 1N: Berliner Tageblatt Vo

7.6.1932
Urteil des Landgerichts, In AD EREV 208
Reichsbote VO Templiner Kreisblatt VO Fr
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„nationalsozlalistische [n] inschlag 1M Waldhof“ und SC dlie Frage nach,
Was Gruüber emacht hatte, „WCCN1) die Jungen eLiwa Hochrufe auf Hitler
ausgebracht haäatten“. Löwenthals Behauptung, den Zöglingen SE1 L1UTr der
Besuch nationalsozialistischer Versammlungen rlaubt SCWESCH sel, bestritt
Gruber un Verwıles daraufl, dass eın Erzieher mıt den Jungen Ver-
sammlungen der Eısernen TON geschickt worden sEe1

Nach eıgenem Bekunden setizte Löwenthal während des Prozesses es
daran, das ach seiner Auffassung 1mM Waldhof{f herrschende „Prügelsystem“
aufizudecken un den Direktor selbst ZU Angeklagten machen. Nach
Grubers Vernehmung vlierten Verhandlungstag beantragte Loewenthal
VOL Gericht die Einleitung eINES Ermittlungsverfahrens, In dem der
bisherige euge als Hauptangeklagter erscheinen sollte Aus Protest die
Weigerung des Gerichts, seEINE Beweilsantrage anzunehmen, egte

Juni1 1932 „n dramatisch bewegter 7z7ene  4 die Vertretung der Nebenklage
mıt der Begründung nieder, sähe An der Ablehnung eine solche
Beschränkung der Wahrnehmung der Rechte seEINES Mandanten dass

9 | Miıt seinemseINE weıtere Vertretung nicht mehr verantworten könne
Rückzug verlor der Prozess wesentlich Rechtsanwalt Sack
usste die HCC Sıtuation für sSPINeNn Auitrag NnNutfzen on UVO hatte

den Widerspruch Löwenthals erfolgreic beantragt, die Personalakten
der II  CT Füursorgezöglinge In jedem Fall ABr Beurteilung der
Glaubwürdigkeit ihrer Zeugenaussagen heranzuziehen. In seINemM chluss-
pladoyer VerwI1eS geschickt auf die teilweise unklaren Stellungnahmen der
Behördenvertreter und die angeblich zweiltfelhafte Rechts- un achlage
angesichts eiıner Notwehr-Situation. Man MUSSE die ınge menschlich
betrachten und der anstrengenden Aui{igabe des Erziehers Rechnung tragen.
Sack VerwIıes darauf, dass die gezüchtigten Jugendlichen aug ihre Strafe als
erecht empfunden hätten. ESs sEe1 untersuchen, b „die Ansammlung VON

Minderwertigen In bestimmten Anstalten nicht] die Fehlerquelle für
solche Vorkommnisse“ se1 Den Richter erinnerte Sack seiNeEe Au{fgabe, „den
Prozess wieder In die ahn bringen, der ihm gebührt, und edenKen:
dass auf der einen Seite die Gottlosen-Bewegung un! auf der anderen die
cANrıstliıche Tüchtigkeit steht.“ Das Gericht habe sich grundsätzlich darüber klar

werden, WIEe CS ZU Problem der Fürsorgeerziehung stehe, ob eine
wirklichkeitsnah Erziehung der Ööglinge WO oder nicht DIie Erlasse VO
1929 würden der augenDblicklichen Lage der deutschen Jugend nicht mehr
gerecht, denn diese un: die Zeıt hätten sich gewandelt.

Bericht über den sechsten Verhandlungstag, 1ın ADW, EREV 208
SO der Berichterstatter des AFET, Egon Behnke ıIn seinem Artikel „Der aldhoti-

Prozess In Templin  «“ 17 Zentralblatt 1ür Jugendrecht un Jugendwohlfahrt 2019327353
1541 59, hier 1531
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10 Das Urteil 1mM „Waldho{i-Prozess*

Nach zehntagıger Beweisauinahme un der Vernehmung VO mehr als
Zeugen verkündete die ogroße Straikammer des Landgerichts Prenzlau
dem Vorsitz VO  g Landgerichtsdirektor cniılles ach siebenstündiger CTatu

Juni 1932 ihre Entscheidung.”“ Der angeklagte Erzieher F’ dem
die Staatsanwaltschafit ursprünglich zehn schwerer Misshandlungen ZUL

Last gelegt hatte, wurde gefährlicher Körperverletzung In zwel Fällen
un einfacher Körperverletzung ıIn sechs Fällen insgesamt 500
Reichsmark Geldstrafe verurteilt, der Landwirt Gustav gefährlicher
Körperverletzung In zwel Fällen zü7je Geldstrafe, der Landwirt Walter

gefährlicher Körperverletzung 100 der Erzieher Tanz

gefährlicher Körperverletzung In einem Fall Im des
angeklagten Erziehers MULV hatte CS das Gericht als gefährliche Orper-
verletzungrtel, dass einem Zögling ach einer groben Aufsässigkeit mıt
der aus mehrere Schläge verabreicht und bel dieser Tat einen mittelgrolsen
Schlüsselbund In der Hand hatte, der dem Zögling eine utende rTwunde
einbrachte. DIie zweiıte Verurteilung gefährlicher Körperverletzung
rhielt 1y F/ weil einen L1UTI mıt einem Hemd bekleideten Zögling ZULXC

Straife für einen verbotenen Kino-Besuch mıt einem Schnürschuh menNnriac
aut den Ruücken geschlagen hatte Als eintache Körperverletzungen wertetie
das Gericht verschiedene Ohrfeigen, aber auch die Benutzung eiNeEeSs Leib-
riemens ET Züchtigung eiInes NnNaCcC  ACHER Ausreilsers und die Verwendung
eINES Holzscheites PE Bestrafung eines schwer behinderten Jugendlichen, der
sich scheinbar VOIL der Arbeit hatte rücken wollen

Das höchste Talma rhielt der Wohlfahrtspfleger Paul TV der
Verbrechens wider die Sittlichkeit ın zwel Fällen ( 172 StGB und
Verbrechens die Sittlichkeit ın einem Fall (S i StGB einer
Haftstrafe VOIN einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde. Den Erzieher Ur
und den Landwirten Hermann sprach das Gericht dagegen VOIN den ihnen
ZUrTr Last gelegten Vorwürfen frel. In ıunf VO sieben Fällen 1€ das Gericht
eutlıic dem VO  — der Staatsanwaltschafit geforderten TaiIma Diese
hatte der verhängten Geldstrafen Freiheitsstrafen zwischen unif Wochen
und CUNMN OoOnaten beantragt. Be1l der Frage der Strafzumessung jeß sich das
Gericht ach eigenem Bekunden auch VO Gesichtspunkten leiten, die für die
Angeklagten sprachen. SO se]len dem Waldhof ach Zeugenaussagen der
zuständigen Fürsorgebeamten auf ausdrücklichen Wunsch des dortigen
Direktors überwiegend schwierigere überwiesen worden. Zudem
habe die Prüfung der Vorwürte keinerlel Anhaltspunkte aiur egeben,
„dass einer der Angeklagten aus Unbarmherzigkeıt, Rohheit oder Bosheit
gezüchtigt hat, VO Sadismus galız «  schweigen DIe Ergebnisse der
Hauptverhandlung ließen ach Ansicht des Gerichts nicht den chluss
1 Waldhof habe eın Prügelsystem geherrscht, 1mM iınne einer auf Anordnung
Oder Billigung VO oben un!: Durchführung VO eruhender Erzlie-

Urteil der Großen Stratkammer des Landgerichts Prenzlau VO KG 1932 1ın
ADW, EREV 208
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hungsmethode, die spezie. Prügel als Haupterziehungsmittel eINsSetize jel-
mehr habe auch eine ogrolse Anzahl VO  — Zöglingen 11UT VO „Einzelfällen  «
gesprochen: „Keıin einzıger der Angeklagten hat sich dem Gericht als brutal 1mM
eigentlichen iınne des Wortes dargestellt. IDER Gericht häit samtliche
Misshandlungsfälle für Übergangserscheinungen, indem sich die Angeklagten
och nıicht genügen VO  o den Irüher geduldeten Erziehungsmethoden
losgemacht aDen); In einzelnen Fällen INa allerdings auch och eın geWIlsSser
angel Selbstzuc mitgespielt en Je ach dem emperamen des
Einzelnen hat sich das In mehr Oder weniger Fällen das absolute
Züchtigungsrecht un damit In strairechtlichem iınne ausgewirkt.“ Durch die
Zeugenvernehmungen hatte sıch das Gericht eın eigenes Bild VO  — dem
„Zöglingsmaterial“ machen können un! sSEe1 der Überzeugung gekommen,
„das: die Angeklagten bei ihrer Erziehertäatigkeit einen aulserordentlic
schweren Stand gehabt e  M

nter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte UT} welterer mildernder
Umstände WI1E der überwiegenden Geständnisbereitschaft der Angeklagten
verhängte das Gericht er auch In den Fäallen der festgestellten schweren
Körperverletzung lediglich Geldstrafen iıne Stellungnahme ZUuU Streıit
pädagogischer Lehrmeinungen Der die Prügelstraie lehnte CS ab un! verwiles
Al seıine ausschließliche Au{fgabe, lediglich die strafrechtlichen Folgen der
Überschreitung des geltenden Züchtigungsverbots prüfen.

1E Reaktionen auft das Urteil

Dıe Presse reaglerte, Je Cn politischer Couleur, unterschiedlich auf das Urteil
un das verhängte TaiIma Die kommunistische Welt Abend?? Nannte den
Richterspruch 1m INDIC auft die Strafizumessung das „Schandurtei VO  —
Prenzlau“ und uhr fort „Dieses Urteil 1st eiNne olfene Verhöhnung HS
sanktioniert geradezu das verbotene Prügeln ıIn den Fürsorgeanstalten. Wir
kennen nichts Gemeınneres, als WEMenschen, denen die Macht bDer andere
In die and gegeben 1St, diese Macht bestlalisc missbrauchen.“

Der sOzlaldemokratische Vorwarts zeigte sich ebenftalls enttäuscht ber das
TaiIma und warti den Prenzlauer Richtern VOTIL, anders als das Gericht In
Neumunster 1mM der evangelischen Anstalt ickling CR Verständnis für
die Jugendlichen und keine Achtung VOTL dem ministeriellen Verbot der
Prügelstrafe bewiesen C17: „Dıe des Urteils bedeutet nichts
anderes, als dass die Ööglinge In den Anstalten der AnnNneren 1SS1075N den
sadistischen Gelüsten der Erzieher als Freiwild ausgeliefert werden.“

Auch demokratische Zeıtungen WI1Ee das VO Theodor geleitete
Berlıiner Tageblatt außlserten Unverständnis ber die Gerichtsentscheidung: „Das
Urteil; das die Strafkammer des Landgerichts Prenzlau die
schwerster Misshandlungen angeklagten Erzieher gefallt hat, 1st ni]ieder-
schmetternd nicht für die Angeklagten, sondern für 1e; die eine gerechte
Suühne für die jahrelang begangenen Misshandlungen wehrlosen Zöglin-

93 Welt Abend VO F5
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SCH ETW hatten.  u94 Mahnend wWI1eSs derKommen auif die Folgen dieses
Prozessausgangs hin, nämlich die „Bestärkung eroch 1m Amt befindlichen
Prügelpädagogen In der Beibehaltung des VOIN ihnen als ichtig empIundenen
Misshandlungssystems”. Gleichzeitig zeıigte 11a  e sich Hinwels auf die
nicht erhobene Anklage den Anstaltsdirektor nicht WITKIIC überrascht
un warti dem Gericht mangelnden Aufklärungswillen VO  Z

Dagegen 3zulßerte sich der deutschnationale 1A9g befriedigt bDer das Urteil,
weil s die VO der „Linkspresse als ‚Prügelsystem‘ aufgebauschten ZuUuCÄt-
igungen“ lediglich als Überschreitungen des ministeriellen Züchtigungsver-
bots geEW habe In den ProOzess hatten sich diese Ministerialverfügungen,
„geboren aus der bekannten überspannten Humanitätsduselei“ als unhaltbar
erwlesen; sS1e se1en „typische Verordnungen VO grunen Tisch“ und würden
„von interessierter eıte immer och als angeblicher Fortschritt In der
Fürsorgeerziehung ausgegeben“.

Isozialistische Angrıiff.”” Miıt einerIn ahnlıcher e1ise reaglerte der natıona
Ausnahme, das Blatt, selen sämtliche Erzieher pier des marzxistischen,
liberalistischen Erziehungsideals geworden. 1ne „Ohrifeige ZUTLC rechten Zeıt“
1e€ der Angrıff angesichts der “Bilemente” In der asse der Ööglinge, die
„wohl aum bessern  M4 und „‚eben MNUrLr 111e Gewalt In ihren Schranken
halten“ se]ılen, 1ür „durchaus Platze“. Der aldhof-Prozess hatte ach
seiner Auffassung die -Pleite der marxistischen Erziehungsmethoden“
dieser Hinsicht offenbart Vehement forderte eiıne Abschaffung der
„marxistischen“ Ministerialverfügungen und eıne srundlegende Anderung
der Erziehungsmethoden Einbeziehung des ates VO Praktikern In der
Erziehungsarbeit.

Das Presseor  n des katholischen enNtrums, Germanıla, wandte sich In
seinem Resumee VOL em die offensichtlich gewordenen Versuche der
„radikalen Linken“, alle kirchlich betreuten Fürsorgeanstalten bel Pfleglingen
und ıIn der Offentlichkeit diskreditieren: „Dıe Kern{festung, die allmählich
sturmreif emacht werden soll 1st der ragende Bau christlicher freier
Wohlfahrtspflege“.  u 76 In der rag des Züchtigungsrechtes trat das Blatt
ZWarT für eine eindringliche Bestrafung VO Erziehern eIn; die geltende
Bestimmungen verstoßen würden, zugleic machte der om  - aber
keinenehl daraus, dass I1la  — eiıne gelegentliche Ohrfeige ach einer
„Unverschämtheit“ oder „Ireche[n] Lug  *x nicht IUr eın Verbrechen, sondern

für heilsam
In Fachkreisen hob I1la  - besonders die pädagogischen Defizite, die 1m

Prozessverlauf sowohl bel den Erziehern als auch beim Direktor eutlic
geworden EerVOor. Egon Behnke, der für den AFEI das erlahren
beobachtet hatte, schrieb 1 Zentralblatt, dass die „pädagogische Hilflosigkeit“
der Erzieher die Aufmerksamkeıt erneut „auli das brennende Problem richtiger

Berliner Tageblatt VO 6.6.1932 Dıe bürgerliche Berliner Morgenpost sprach
ebenztalls 3 der tast ausnahmslos verhäangten Geldstraifen VOI) einer „schwer
verständlichen Milde“, die das Gericht habe walten lassen, siehe Berliner Morgenpost
VO 5:6.1932

Der Angriff VO
Germanıla VO 4 .6.1932
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Erzieherauswahl und -ausbildung“ en  @. un! tellte fest, dass CS 1mM Waldhof{f
„alnl einer tatkräftigen Kontrolle der Anstaltsarbeit“ A die zuständigen
tellen gefehlt habe.?/

Schari reaglerte das VO Hauptausschuss der Arbeiterwohlfahrt heraus-
gegebene Verbandsorgan Arbeiterwohlfahrt. uch 3er sah 1L1Lall In der
unzureichenden pädagogischen Vorbildung den Hauptgrund für „die angel
des Prügelsystems, das 1mM Waldhof{i Templin HTE den ProOzess leider
festgestellt werden musste. DIie Kritik der Arbeiterwohlfahrt richtete sich
1 auch die Anstaltsleitung, der CS der geistigen Grundhaltung
gefehlt habe, „die bDer ID modern aufgemachtes >ystem hınaus die Jungen
Menschen VOL Knechtung un! Misshandlung schuützen bereit WAar.  .“98 Dıe
Mitbegründerin des Hauptausschusses der Arbeiterwohlfahrt un SPD-
Landtagsabgeordnete, Hedwig Wachenheim, seizte diese Kritik Gruübers
Leitungsstil 24 TUn 1932 In einer Kleinen Anfrage das Staats-
mıinisteriıum fort und Dat Aufklärung, OD VO ministerieller Seite Orsorge
getroffen se1; dass Gruüber nıcht mehr In einem Erziehungsheim beschälftigt
wuüurde un! dass die Ministerialerlasse zukünftig ın den Erziehungsheimen der
ANeTEN 1SS10N3N befolgt würden.?

Auch aQus den Reihen der evangelischen Kıirche tirat I1la  8 mıt KOomMMEeEeNtaren
ZU Waldho{f-Verfahren die Offentlichkeit. Generalsuperintendent TtO
Dibelius außerte In seinNnemM wöchentlichen Sonntagsspiege 1m deutsch-
nationalen 14g Genugtuung bDer den Richterspruch. *”” Das Gericht habe
Geldstrafen die Erzieher verhängen mussen, weil „der Buchstabe des
EeSseTIzZes S1C war  4 ugleic habe CS aber auch bestäatigt, dass Missstände
nicht aufgedeckt worden se]ıen, un: dass CS siıch bei den angeklagten Erziehern

EeTNSEC; treiffliche Manne handele Dibelius wandte sich ein
ausnahmsloses Züchtigungsverbot, weil C® die Autoritat der Erzieher er-
graben wuürde: „Dass einmal eın Schlag a wird pädagogisch olit bsolut
ichtig seın Nur eben dari dQus dem einzelnen Schlag nicht eın
Prügelsystem werden. Und das 1st eine rage der Persönlichkeit des
Erziehers.“ DIie Situation zwischen den rechtsetzenden Behörden un den
Erziehern VOL Ort verglic mıt dem „ailte Verhältnis zwischen TOT) un
ktappe Die SHTONTE  08; also der Erzieher, brauche PiINe „gewiıisse Freiheit des
Handelns“, un! die Eriahrungen, die der Ion emacht würden, muüßten
den strategischen Richtlinien Grunde gelegt werden.

Fur den REV ahm Ina Hundinger 1mM Verbandsorgan Evangelische
Jugendhilfe ausführlich ZUuU Fall Waldho{i ellung. Geschickt tellte S1€E sich
hinter die Argumentatıon des Gerichts, dann ausführlich auf die ihrer
Ansicht ach unhaltbare pädagogische Situation für die Ööglinge während des
Prozesses einzugehen. SC  12  IC forderte s1e AL die Erfahrung VO Templin
reicher“ 7A3 Schutz einer freiheitlichen Erziehungsarbeıt die zukünftige
Differenzierung der Anstalten SOWI1E der Jugendlichen ın den Anstalten und

Behnke Der Waldho{if-Prozess In Templin (wıe Anm 949 15
Friedländer, Waldhof-Templin Anm 66), 43)
Kleine Anirage über Waldho{i-Templin, In Arbeiterwohlfahrt 423

100 Der Tag VO.
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die Beire1iung der Fürsorgeerziehung „VOoNn schwersten Bewahrungsfällen
Ausführlich befasste S1€e sich ZUL Entlastung der Angeklagten un! ZUTL

ogrundsätzlichen Anweılsung des Erziehungspersonals der YOHerIen 1SS10N
mıt der Klärung der Rechtslage bel einer Überschreitung des Züchtigungs-
rechtes, vermied E ıIn demgeBeıtrag jedoch, auft die Person Grübers
einzugehen oder se1ıine Erziehungsgrundsätze rechtfertigen.

Ohne weilel missbilligte der REV die Templiner orlalle, In denen O eine
nicht unerhebliche Gefährdung der evangelischen Fürsorgearbeit ca A115-

drücklich wurde bereı1its 8 /9 Juniı 1932 1m Anschluss den Prozessbe-
richt Ina Hundingers 1m Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Erziehungs-

des Ausschusses IUr geschlossene Jugendfürsorge un! des Erziehungs-
vereiıns In Marburg/Lahn auft das ausnahmslos geltende ministerielle Züch-

tigungsverbot verwilesen: „Wird der Anstaltsleitung eın Fall einer körperlichen
Züchtigung bekannt, 1st der Erzieher oder die Erzieherin entlassen. Je
ach Lage des Einzelfalls könnte auch Umständen be1l leichteren Fäallen
und erstmaliger Verfehlung eine Verwarnung genugen. ES ware empfehlens-
wWeTT, den Erziehern un! Erzieherinnen anlässlich des Templin e1ın-

ringlic die Bestimmunge nahezubringen un 1E auch AT die S$träf=-
102 Zusätzlichrechtlichen Folgen eines chlages aufmerksam machen.

ubten mehrere Anwesende Kritik der Reaktion der Anstaltsleitung 1mM
Waldhof{f aut das Bekanntwerden eines mutmaßlichen Sittlichkeitsvergehens
eines Erziehers.

ass uhrende Vertreter des REV das ministerielle Züchtigungsverbot
auch inhaltlich eilten, verdeutlicht eine spatere Außerung des Q Junıi
1932 18918  c gewählten Direktors, Pastor Alfred TIEZ ast eın Jahr ach dem
aldhof-Prozess lehnte dieser in einem Schreiben den Vorsitzenden des
AFKET, Pastor Johannes o die inzwischen diskutierte Änderung der

Strafbestimmungen grundsätzlich ab „‚deh habe CS immer un! auch heute
och 4A16 einen Fortschritt behandelt, ass die Versuchung unbedachten
Züchtigungen un! ebenso auch der Rutfl, dass ıIn den christlichen Anstalten
geprügelt werde, Urc die Abschaffung der körperlichen Züchtigung beseıltigt
wurde. Wenn auch aliur Sorge werden InNuss, ass nicht w1e 1

Ricklinger Prozess, un: auch teilweise 1mMm Templiner, Menschen, die die
erven verloren en un!: vielleicht VO pädagogischen Gesichtspunkt aus

verurteilen Sind, 1U  — VOI den Strafrichter gezerrt werden, dari
andererseıts auch der Fortschritt, der iIHE das Verbot des Züchtigungsrechts
In der Humanısiıerung der Erziehung emacht worden 1St, nıcht wieder
zurückgenommen werden Prügelsystem un! Erziehung äalterer Junger
Menschen un Evangeliumverkündigung gehen 9888 einmal nicht

u }\oINE  -
Der Kontakt zwischen den kirchlichen Institutionen un:! dem Waldholi WarTr

während des Prozesses vo abgebrochen. Aus Protest die mangelnde
Unterstutzung evangelischer tellen un aus$s finanziellen Gründen hatte der

101 Ina Hundinger, Templin, 17 Evangelische Jugendhilfe 170—-192, hiler 18  N
102 AD W, EREV
103 TIEZ VO KF ADW, EREV 100
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aldhof-Vorstan: seEINE Mitgliedschait sowohl 1mM REV als auch 1mM Kireh-
104

lichen Erziehungsverband für die Provınz Brandenburg gekündigt.

p Der Waldho{i erneuft 1n den Schlagzeilen
Bereılts eın halbes Jahr ach nde des Prozesses kam CS 1M Waldhof
30. Dezember 1932 einem Zwischenfall, der angesichts der
ver  © Ere1gn1isse en entsprechendes Medienecho and 105 Eın Zögling,
der des Verdachts des scchweren Diebstahls 1 geNannten
Besinnungsraum verhoört werden sollte, Wal auft Grüber un: die Erzieher
mıt einem Messer losgegangen und hatte weıtere Ööglinge gerufen.
Einige Jungen sturzten sich darauihıin mıt tuhlen auti die Erzieher und
verletzten diese ZU eil erheblich Dıie herbei gerufene Polizel ahm vier
mMuiIma  iche Rädelsführer des Aufruhrs fest  106

Im REV und 1MmM Centralausschuls NIr die Innere 1SS10N reaglerte
— auft die Schlagzeilen mıiıt nbehagen, auch WE dem Direktor
und den Erziehern em Anschein ach keine Vorwürftie machen
Nach Rücksprache mıt den brandenburgischen Fürsorgebehörden gingen die
evangelischen tellen ‚Wal VO  . einer Anklage die revoltierenden
öglinge aus, trotzdem betrachteten S1€E als „keineswegs ruhmlıc TUr die
Innere 1SS1ON, wieder einmal Urc die Presse wandern.  u107 Intern gab
Pfarrer Hermann Koller, Leiter der Wohlfahrtsabtelung 1mM S edeRKen.
der Kredit sSE1 nıcht orOIS, „dass WIr uns solche Dinge oft eisten düriten  «“ und
Ina Hundinger befürchtete, dass die Offentlichkeit aum unterscheiden

1058würde, ob das Heım ormell beim REV a  Nn c@}3 oder nicht
Anlässlich dieses Zwischenfalls besichtigte 1mM Aulftrag des AFET

und mıiıt Zustimmung des Waldhof{f-Vorstandes und sSEINES Direktors
9. Januar 1933 eıNne Kommı1ssıon, bestehend Adus dem AFET-Vorsitzenden,
Pfarrer SOWI1E Pfarrer Hermann Koller und Egon Behnke, kurzfristig das
Templiner Erziehungsheim. *”” Das VO  - den drei Kommissionsmitgliedern
anschließend verlasste Gutachten wurde ımM Februar 1933 sowohl 1m

104 Protokoll VO S T3 In Archiv aldhof. Protokollbuch —1
Vorstand aldhof EREV VO 10.1933, In ebd., Akte Direktor.

105 Dıe Berliner Abend-Zeitung M itelte J O35 leder Unruhe ın
aldhof Fürsorge-Revolte Eierkognak. Widerspenstiger Zögling Pfarrer: der
Vorwarts wählte für seinen Beıtrag VO die Überschrift „DIie Schlacht 1m
Besinnungsraum“” Früchte der Pfiarrer Grüber schen Erziehungsmethoden.

106 Diese wurden Nn gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung un
Sachbeschädigung angeklagt un 421933 VO Schöffengericht Prenzlau
Gefängnisstrafen zwischen drei un: LCUIN Monaten hne Bewährung verurteilt Siehe
Berliner Allgemeine Zeıtung un:! Berliner Morgenpost VO

107 Hundinger Pastor TITZ VO In ADW, EREV 209
108 Ebd
109 Zentralblatt für Jugendrecht un Jugendwohlfahrt5ı 418{ uch

Landesrat Fink VO  - den brandenburgischen Fürsorgebehörden nahm der esicht1-
gug teil
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7Zentralblatt für Jugendrec und Jugendwohlfahrt als auch 1n der Evangelischen
Jugen  1  € veröffentlich Da Zzwel der Berichterstatter der nneren 1SS10N
angehörten, wollte Koller das Gutachten ausdrücklich auch AIs einen
„ernsthafte In ] Versuch einer Berichterstattung dUus$s evangelischer Verantwort-
IC  e wWI1Issen un! dem erhobenen Vorwurti entgegentreien, „dass

/ 110
die Innere 1SS10N ähre eute OolienDar en Umständen P€
Ausdrücklic verwahrte sich ıIn seinem Vorwort ZU ommissionsbe-
richt die Verallgemeinerungstendenzen sowohl In der Presse als auch In
der Politik und verwıes daraut, dass \ sich bel Templin einen Einzelfall
handele, ”  :uS dem chAhiusse hinsichtlich des Gesamtzustandes der Erziehungs-
arbeıit evangelischer Anstalten nıcht abgeleitet werden“ könnten. ** Das
Gutachten,; das VOILI em die pädagogische Situation 1mM Waldhof die
Lupe nehmen sollte, Nel 11UI bedingt DOSItIV AdU:  n Grundsätzlich sahen die
Berichterstatter die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Weiterführung der
Erziehungsaufgaben, Was die Öörtliche Lage und andere äaußere Verhältnisse
ang1ıng, als egeben Missstände und Lücken deckte I1a  — jedoch bel der
Freizeitgestaltung un! der Förderung der Gesamtpersönlichkeit der Fursor-
gezöglinge auf un: 1el$ 1eT LUr ZU eil die schlechte finanzielle Lage des
eımes als Hinderungsgrund gelten. Dem Zwischenfall malsen die
Gutachter ach den eingeholten Informatıonen 11UT eine eringe Bedeutung
be1 Einen nneren Zusammenhang zwischen den Ereignissen ın den Jahren
1929 bis 1931; dem Prozess und dem jetzigen Vortlall konnte INa nicht
entdecken, gleichwohl raumte Koller ıIn seinem Gutachtenvorwort CI dass
dieser hätte vermileden werden können, WE — die Ergebnisse des
Prozesses schon a  erund auf die Anhäufung VOIN scchwer erziehbaren,
für das eım nıicht geeigneten Jungen verzichtet hätte

Nur OTIHzZIıe War der erneute Zwischenfal1 Waldhof{f damıt abgeschlossen;
intern WarTr I11all inzwischen einem weiterreichenden Entschluss elangt.

plädierte bereıits Zzwel Tage ach der Anstaltsbesichtigung Januar
1933 In einem Schreiben den Vorsitzenden des aldhof-Vorstandes für eın
ireiwilliges Ausscheiden Grübers un: einen Neuanfang UNnter Le1l-
LUunNg. eıne orge galt VOTI em der finanziellen Zukunfit des OIS, der
ach dem Rückzug der Fürsorgezöglinge Aaus Berlin un! der Provınz Sachsen
1L1UT och rund Kinder un! Jugendliche aus Brandenburg beherbergte:
„Sollten sich die Verhältnisse weiter verschärfen und namentlich berec  igte

110 Vorwort Z Gutachten Templin. ıIn Evangelische Jugendhilfe 1933, 631
B Zentralblatt für Jugendrecht un Jugendwohlfahrt 419
112 schrieb „Ich möchte ber nen egenüber deutlich aussprechen, ass

ich allerdings für das Richtigste halten würde, WE Pastor Grüber seinen Posten
aufgäbe ]Einmal nämlich wird die Oeffentlichkeit diesen Mann nıicht In uhe lassen;

INa unternehmen, Was will immer wird die feindliche Presse nach Gelegenheiten
suchen, ihn anzugreifen. Das wird iıne weıtere Belastung der Nervenkrait des
Anstaltsleiters bedeuten, un! unter diesen fortgesetzten Vorkommnissen un! Ere1gnis-
SC  — I11US$ die pädagogische Energle un! die Atmosphäre In der Anstalt naturgemäls
leiden hne irgend eın besonderes Verschulden des Pastors Grüber aussprechen
wollen, erkläre ich mich 1so In ass CS 1Im Interesse der Anstalt erforderlich seın
scheint, WE die Leıtung wechselt.“ 1€. Archiv aldhof, kte aldhof Behörden
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Kritiken dem Zustand der Anstalt und der In ihr geübten pädagogischen
Methode aut werden, dann INUS$S befürchtet werden, dass, ebenso wW1e irüher
die Stadt Berlin, auch die Provınz Brandenburg inre Ööglinge zurückzieht.“

iıne praktische Bedeutung kam dem publızıerten Kommissionsbericht, der
sich en mıt Versaäumnissen un! Mängeln In der Templiner Erziehungsarbeit
auseinandersetzte un! Vorschläage IUr eine Verbesserung der pädagogischen
Sıtuation machte, nicht mehr DIie 1LUFr wenig spater erfolgte ‚Machter-
greifung‘ der Nationalsozialisten beendete die ‚Revolten In den Erziehungs-
heimen‘ und die ‚Krise der Fürsorgeerziehung‘ nde der eiımarer
Republik. Nun wehte ein anderer Wind In den Vordergrund der ursorge-
erziehung rückte die nationalsozialistische Erziehung der Öglinge mıiıt
militärischem TL und immer staärker der Gedanke der Aussonderung VO

‚Unerziehbaren‘ un ‚erblich Minderwertigen‘.
In der rage des Züchtigungsrechtes erfolgte entsprechend dem ‚Eine

Backpfeite ZuUuUr rechten Zeıt annn Wunder wirken  4 eme Lockerung des bisher
geltenden umfassenden Verbaots. Am 4. Juli 1935 hob der Reichs- un!
Preußische Minıiıster des Innern“ den iruheren preußischen Ministerialerlass
Der die körperliche Züchtigung un: das Beschwerderecht des ursorge-
zöglings VO Juli 1929 auf Fortan Wal eine Züchtigung dann anwendbar,
„WCLLNL S1€E ZUF solortigen Wahrung der Autoritat des Erziehers (Erzieherin)
oder Z1iT Aufrechterhaltung der Zucht und Ordnung In der Anstalt 1m

gegebenen Augenblick das wirksamste Erziehungsmittel darst S1e IMUusstie
unmittelbar ach frischer Tat erfolgen und hatte sich In Art un Ausmals 1mM
Rahmen des elterlıchen Züchtigungsrechtes halten Dıie Erzieher ussten
die Anwendung der Züchtigung unverzüglich der Anstaltsleitung anzelgen.
Sollte sich die solortige Züchtigung HTE den Erzieher in der Sıtuation als
„untunlich“ erweısen, konnte GE auch nachträglich 371e den Anstalts-
leiter persönlich oder In seinem Beilsein „alsbald ach der Jar vollzogen
werden. nNnier dem Vorwand, 6113 Fürsorgezögling könne sich auch ohne eine
derartıge egelung seinen Anstaltsleıiter wenden, verzichtete der Frlass
ausdrücklich al eine Neuregelung des Beschwerderechtes. Ebenso sa
keine Ausnahme beiım Züchtigungsrecht hinsichtlich des Geschlechtes oder

115 Ebd Tatsächlich bot Gruüber dem Vorstand schriftlich INn wels
auf die fortdauernde „gCRE den aldhof un! mich selbst geführte etize der K.P

un seinen Rücktritt WE „der Orstan!ı aus politischen Gründen meın
Ausscheiden Iur geboten häalt 1e Archiv aldhoft, kte Direktor. Der Vorstand
entschied 2413933 nach NnhOörung des Vertreters der brandenburgischen
Provinzialbehörden, Landesrat Fink, die Annahme des Abschiedsgesuchs hinauszu-
schieben, bIs die beabsichtigte Umorganisatıon des Waldho{i{is VO Grüber durchgeführt
se1 un ine passende Stelle gefunden habe Siehe Archiv aldho(f, Protokollbuch
] Tatsächlich Wal der Vorstand nach der ‚Machtergreifung’ davon HSSC*
gangel, dass sich der VoO  . den brandenburgischen Fürsorgebehörden 1 Januar 1933

nahegelegte UC! Grübers mıt dem Wechsel der politischen Verhältnisse erübrigt
habe Siehe Vorstand des OIS komm. Landesdirektor der Provınz Brandenburg
VO 1ın Archiv aldho(, kte Direktor.

114 1 1935:; &67
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rde VO  - dendes Iters der Öglinge VO  F DIie Herausgabe des Erlasses
115

preußischen Fürsorgeerziehungsbehörden allgemeın begrülst

Grübers Entlassung Als Anstaltsdirektor

Obwohl die Nationalsozialisten egınn der 330er Jahre während der
Voruntersuchungen und auch beim spateren Prozess dem Anstaltsdirektor des
OIS viel Beifall ar se1ine€e Heimleitung und Erziehungsmethoden gezollt
hatten, vertrieben S1€e ihn 1L1UI wenı1ge Monate ach der Machtübernahme Aaus

seıiner ellung Mit Schreiben VO Juli 1933 berichtete der Vorstand des
OIS dem der nneren 1SS10N nicht 1Ur VOoO  — den Plänen der örtlichen
NSDAP-Kreisleitung, den Vorstand gleichzuschalten un den Vorsitzenden
IC einen Nationalsozialisten sondern verwıles auch daraut
dass 8 Heinrich Grüber ZU 1. August 1933 „VONn der Leıtung des eiımes
entbunden“ habe 1€Ss E1 auf Forderung des Kommissarischen Landes-
direktors der Provınz Brandenburg geschehen, der seinerselts VO  en der Krels-

116
un: Gauleiıtung der dazu veranlasst worden SC}

Das Drangen der Nationalsozialisten au{t Gruübers Entlassung stand aller-

dings weniger 1MmM Zusammenhang miıt seiınen Erziehungsmethoden als
vielmehr mıt seinen erfolgreichen Bemühungen den Au{fbau eines

freiwilligen Arbeitsdienstes in der Provınz Brandenburg SO jedenfalls
mutmaßte Grüber nde Juli 1933 egenüber dem Direktor des REV, Pastor
Alfred Fritz -Bel der Gauleitung un Kreisleitung der bin ich nicht
sehr beliebt gelinde ausgedrückt obwohl ich wI1e Du welsst der ewegun
ideenmassıg ıIn mancher Hinsicht ahe stehe, kann ich mich doch mıt dem

ganzeh eDahren nicht befreunden Hiıerzu kam, dass ich einıge EeEUSSE -

runNngeh habe, die VO meınen Zuhörern natürlich falsch verstanden un
weitergegeben wurden. Auf die internen Angelegenheiten, die sich 1im
Landeshaus abgespielt abDen, möoöchte ich nicht zurückkommen. Au{ alle Fälle
hat Herr Fink als eilfertig Diener seINES CITeNn; die alten VO den
Sozialdemokraten un! Kommunıisten gedrehten Pfeile wieder hervorgesucht,

mich damıt torpediren. Ich usste ÜE Querverbindungen schon
lange Was mich gespielt wurde. Ich bın derDA VOTL en Dıngen eın
Orn ım Auge, weil meıne Arbeitslage glänzen: gingen, un! die

en eın auf die rde kriegte Hs ist doch vielleicht WwWI1e Herr
Fink MI1r ass ich eın uerkop bin, ZUuerst annn ich mich mıt den
Kommunisten un! Sozialdemokraten nicht verstehen un! nachher nıicht mıi1t

115 BLHA Potsdam, Rep 55 Abt 1la Bl 274{t
116 Miıt demselben inwels seizte Grüber mıit Schreiben VO 9.7.1933 den EREV

offiziell VO  - seinem Ausscheiden In KenntnIis. Siehe ADW, EREV 205 Am 1734390323
berichtete der Waldhof-Vorstand dem Konsistorium, der kommissarische Landesdirektor
der Provınz Brandenburg habe un! der Androhung, ansonsten die brandenburgischen
Zöglinge abzuziehen, die Enthebung Grübers innerhalb kürzester Frist verlangt. 1e
Archiv aldhof. kte Direktor. Fur den aldhof stand nach Aussage des Vorstandes
amı die Ex1istenz auftf dem pie
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den Nationalsozialisten un: Deutschen Christen.  UEL Gruüber schied ZU

August ohne sichere Aussichten auf einNne CUC Anstellung aus dem Waldhof{f
au  Y eine Berufung ZU Pfarrer der evangelischen Gemeinde In Berlin-
Kaulsdortf ZOS sich der eitigen Anfeindungen der nationalsozialisti-
schen Gemeindekirchenratsmitglieder bDer mehrere Monate hin In dieser
Zeıt chloss sich Grüber der innerkirchlichen Opposition die Deutschen
Christen und LTal nde 1933 dem Pfarrernotbund bei.“

Als Grubers Nach{folger berie{i der Vorstand des OIS ZU ovem-
ber 193 den Diplomingenieur Dr. Friedrich Buschmann, der bis Drı 1932 als
Assıstent der Versuchsanstalt fiüur Landwirtschaftslehre In OommrIıtz/
Sachsen tatıg SEWESCH Wal und anschließend mehrere Praktika In VCI-

schiedenen Jugendfürsorgeeinrichtungen und -behörden absolviert hatte
Buschmann gehörte se1t Marz 1933 der d und JiNg mıt FEifer daran, den
Waldhoi{ In ıne politische Erziehungsanstalt umzuwandeln.**? In seINeT
Amtszeıt wurden Ööglinge des OIS sterilisiert. Auftf Betreiben des
Templiner Superintendenten, Dr Carl HC  OIZ, der se1t 1934 den Vorsiıtz 1m
aldhof-Vorstan führte, reichte Buschmann ZUu 31 Marz 1938 seINE
Kündigung eın TST dem Leıter, dem Gewerbelehrer und
Partelanwarter Alflred Pietsch Adus Schweidnıitz, kam C5 wieder einer
CHNSCICL Anbindung der Einrichtung die evangelische Kirche un! die
Innere 1SS1071

15 Zusammenfassung
DIie VO Prenzlauer Landgericht aufgedeckten Misshandlungen 1mM CVaANSC-
ischen Erziehungsheim Waldho{i entsprachen In ihrer Schwere keinestTalls
den Vergehen, die sich die Mitarbeiter un! Anstaltsleiter In Scheuen un
Rickling hatten zuschulden kommen lassen. Erwiesenermalsen hatten die
Angeklagten das ministerielle Züchtigungsverbot allerdings S eil mehr-
ach überschritten und die ihnen anvertrauten Fürsorgezöglinge miıt Fausten
oder Gegenständen geschlagen Ursächlich hierfür Warl sicherlich zunächst
ihre mangelnde pädagogische Ausbildung, Was auch In den einschlägigen
Fachzeitschriften iImmer wieder hervorgehoben wurde. Keiner der Ange-
klagten esa ach Ansicht VO  — Fachvertretern eıne vollwerlige Erzieher-
ausbildung. *“* TrEeN der angeklagten Erzieher, Landwirte VOIN Berul, verfügten
weder Der eINE praktische och Der eine theoretische pädagogische
Vorbildung Neben der fehlenden beruflichen Qualifikation un mangelnder

, Gruüber TILZ VO 26 1933 1n AD EREV PE Das Protokoll der
Mitgliederversammlung des Waldhof{s 4.9.193353 haält iest, ass das Ausscheiden
Grübers D  us den ihm UrC. den Waldhof-Procels un: dus mancherlei ihm gewordener
i1ssgunst erklären“ se1. Siehe Archiv aldhof, Protokollbuch SE

118 inkler, Heinrich Gruüber Protestierender Christ (wıe Anm 2) 23
119 FPriedrich Buschmann, erwirklichung der Lebensformen des Drıtten Reiches In

Fürsorgeerziehungsheimen, 1n Die deutsche Sonderschule ILD TE
120 Behnke, Der Waldho{f-Prozess In Templin (wıe Anm 94°); 1541

ZKG IC  ® Band 2007/1



„Skandal 1mM Erziehungsheim“ Heinrich Gruüber un! der Fall Waldhof-Templin

persönlicher Selbstbeherrschung dürifte aber auch die Einstellung des
Direktors, der die körperliche Züchtigung VO  b Zöglingen In bestimmten
Situationen als etztes pädagogisches Mittel tolerierte, den jahrelangen
Überschreitungen der ministeriellen orgaben beigeen Nicht 1LUFr

die Erzieher, auch Gruüber verfügte Der keine ausreichende pädagogische
Vorbildung, die ihn für die Leıtung eines Fürsorgeerziehungsheims mıt

vorwiegend schwererziehbaren Jugendlichen qualifiziert hätte Seinen
Erziehern konnte 6} er aın In fachlichen Fragen mıt N At ZU eılıte
stehen. An manchen VO  y Grüber 1mM Zeugenstand geäußlserten pädagogischen
Ansichten bte Ina Hundinger In ihren IUr den REV bestimmten Prozess-
berichten en Kritik ** Dıe Frage, In welchem Umfang Grüber selbst
das Züchtigungsverbot verstolsen hatte, wurde VO Gericht nıicht untersucht
und bleibt der aung widersprüchlichen oder mehrdeutigen Bericht-
erstattung letztlich ungeklärt. DIie Staatsanwaltschafit hatte das ihn

gesammelte Belastungsmaterial augenscheinlich nıcht TÜr ıne Anklage
ausreichend gehalten.

Grübers Schwächen Afs Anstaltsleiter tiTraten schon während der behörd-
lichen Untersuchungen der Vorwürte un auch spater während des Prozesses
eutic Tage Hr selbst hat dies offensichtlich se1n Leben ang anders
gesehen un! 1Im Januar 1933 seinen Rücktritt als Anstaltsdirektor 11UT

der fortdauernden „ Hetze der KP und nicht aus Einsicht In
vorhandene pädagogische Defzite angeboten. *““ In seıner Ablehnung eines

generellen Züchtigungsverbots vertrat Grüber die ‚alten Erziehungsgrund-
satze nationalkonservatıver TeIseE,; denen CL sich auch politisc zurechnete.

DDas Gericht Warlr den Erziehern und der Leıtung des OIS ganz
offensichtlich SEeEWOSCH. Be1l der Urteilsverkündung außerte der vorsitzende
Richter die oflinung, dass der Prozess dazu beitragen werde, „den IC VO  —

den kleinen Fehlern un Schwächen abzuwenden auf das grolse : anze und
auch auf die Vorzuge des Waldhof{f un! seıineSs Leıiters  46 123 ine Stellungnahme
FK geltenden Züchtigungsverbot gab das Gericht nicht ab, doch ZCUSCH die
verhängten Strafen SOWI1E die gesamte Urteilsbegründung VO  — Verständnis IUr
die Einstellung und das Verhalten der FErzieher. Diese Haltung stiel$s nicht 11UT

bei kommunistischen, sondern auch bel sozialdemokratischen un! liberalen
Zeitungskommentatoren und Politikern auf Unverständnis und Kritik.

Dıe ommunistische Presse berichtete 1m Fall Waldho{i allerdings In weıten
Teijlen bewusst entstellend, politisch Kapitel aus dem Prozess schlagen
Schon ruüuh die KPD die Fürsorgeerziehung als geeignetes Angriffsziel 1ın

1L} 1 alıt Hundinger Grüber 7. B erklärt, habe einem Jungen den amen

„Lokusinspektor“ verliehen, ihm die Aufgabe des Toilettenreinigers schmackhaft
machen. Diese Aussagen Grübers kommentlerte sS1Ee 1ın ihrem Prozessbericht für den
EREV WI1eEe olg „Im Interesse der anwesenden resse ich CS begrülst, WEe111 Herr
Gruber sich über diese ınge N1IC breit geäußert Diese Ansichten sind
pädagogisch nicht unbedingt richtig un Ja uch nicht gefragt. DIie Berichter-
statterın Siehe Bericht über den sechsten Verhandlungstag, 1n ADW, EREV 208

120 Vgl Anm FA
123 Zitiert nach Bericht über die etzten Verhandlungstage 1mM aldhof ADW,

EREV 208



Annette Hinz-Wessels

der verbalen Auseinandersetzung mıiıt der verhassten epubli erkannt und
sich ZU Anwalt der unterdrückten Jugendlichen Trklärt

Führende evangelische Vertreter In der Fürsorgeerziehung betrachteten die
organge 1 Waldhof mIıt orge Auf keinen Fall wollte_ der „politischen
PIZ7E VO 1n das konfessionelle Fursorgewesen“ Material IUr eiINne
berechtigte Kritik j1eflern Eın ireiwilliges Ausscheiden Grubers erschien dem
Direktor des AFET, Pastor JohannesO SC  1e  1C. als der eINZIE geeignete
usweg aus der Waldho{f-Kris Auch inhaltlich teilten unrende Vertreter des
REV WI1IE Direktor Pastor Alfred T7 Gruübers Auffassung ber das
ministerielle Züchtigungsverbot nıicht

Der Fall Waldhof Wal der dritte aufsehenerregende Prozess die
Anstaltserziehung ıIn der ndphase der Weıilmarer epublik. Er wurde ebenso
wWI1e die anderen öffentlich gewordenen Heimskandale als Zeichen der Krise In
der Fürsorgeerziehung In Fachverbänden, Jugendbehörden und
Politik machten viele die eNaNNtLeEN Schwersterziehbaren und die aum
mehr beeinflussenden alteren Ööglingen für den negatıven Ruf VCI-
antwortlich. Aber nicht LUr die Anstaltsskandale, auch die 1mM Zuge der
Wirtschaftskrise ImMmMmMmer grölser werdende Finanznot belastete die welıltere
Entwicklung der Fürsorgeerziehung. ine Lösung der pädagogischen und
wirtschaftlichen Probleme bot ach Einschätzung Zahlreıcher Sachverständi-
SCr und Politiker L1UTr eINE einschneidende EVISION des JWG, die mıt der

124Notverordnung VO 4. November 1932 SC  1e  ich geschaiffen wurde.
Kunitig endete die Fürsorgeerziehung bereı1ts mıiıt dem Geburtstag des
Oglings. Zudem durifte sS1€e nicht mehr angeordnet werden, W S1€E
„offenbar“ keine Aussicht auıt ErIolg bot Auf die Weilmarer Fürsorgeerziehung
hatte die Notverordnung allerdings keinen spürbaren Einfluss mehr KNnapp
drei Monate ach ihrer Verabschiedung kam Cc5 ZUrr Machtübernahme Hitlers
und In ihrer olge FA Unterordnung der Jugendfürsorge die
bevölkerungs- und rassenideologischen Forderungen des Nationalsozialis-
LI1US

124 RGBI 1932 E 572974
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